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die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

Zieren und Zaudern
„Wir wollen gestalten“, sagen Politiker/innen gern, wenn

sie sich für ein amt oder ein mandat zur Wahl stellen. in den

zurückliegenden Wochen hat man zumindest auf 

bundesebene den eindruck gewonnen, da wolle niemand

mehr gestalten. Zwar haben es Cdu/Csu und sPd 

fertiggebracht, sich auf einen Koalitionsvertrag zu einigen -

ganze vier monate nach der bundestagswahl. aber sofort

hob auf beiden seiten das gezeter an, man sei schlecht 

weggekommen. die sPd hat sich zu allem Überfluss 

sogleich in ein führungschaos gestürzt. 

Wenn diese Zeitschriften-ausgabe erscheint, läuft immer

noch die abstimmung unter den sPd-mitgliedern, ob man

regieren soll oder nicht regieren soll. aber es hilft nichts -

deutschland braucht eine starke führung, um auch auf 

europäischer ebene die ihm angetragene führungsrolle

übernehmen zu können. daher lohnt sich ein blick in den

Koalitionsvertrag. er dokumentiert das politisch realisierbare.

egal ob neu verhandelt oder mit wechselnden mehrheiten

regiert würde - es käme nichts Wesentliches hinzu. 

allen unkenrufen zum trotz ist das ergebnis gar nicht so

schlecht. der Koalitionsvertrag bekennt sich ausdrücklich

zur gleichwertigkeit der lebensverhältnisse in deutschland

und zur förderung des ländlichen raums. eine neue 

gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ soll fördermittel dorthin lenken, wo

der strukturwandel besonders heftig ist - unabhängig von

der geografischen lage. das kommt vielen gebeutelten

nrW-Kommunen zugute, und das haben wir seit langem

gefordert. 

all dies kostet geld, woran es glücklicherweise derzeit nicht

mangelt. aber die aussicht auf höhere investitionen in der

Zukunft darf nicht den blick verstellen auf die Versäumnisse

der Vergangenheit. Was die altschuldenproblematik 

angeht, bleibt der Koalitionsvertrag sehr vage. auch fehlt 

ein klares bekenntnis zur abschaffung der längst überholten

Kommunal-umlage in den fonds deutsche einheit. 

stattdessen soll der solidaritätszuschlag auf die 

einkommensteuer wegfallen - ein falscher akzent. 

Viele Vorhaben im bereich migration und integration sind

im sinne der städte und gemeinden. Jedoch brauchen wir

größere anstrengungen bei der rückführung rechtskräftig

abgelehnter asylsuchender. lobenswert ist auch die absicht,

die ganztagsbetreuung von grundschulkindern stärker zu

fördern. aber ein rechtsanspruch würde hier nicht 

weiterhelfen, sondern lediglich überzogene erwartungen

wecken.

EDITORIAL
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BÜCHER UND MEDIEN / INHALT

Der Social-Media-
Leitfaden für Kommunen
v. Dominik Fehringer u. Christian Solmecke,
14,4 x 20,8 cm, 160 S., 31,80 Euro, Richard
Boorberg Verlag, ISBN 3-415-05207-9

im dialog zwischen bürger/innen und Ver-
waltung gibt es zahlreiche anwendungs-
möglichkeiten für die sozialen netzwerke. so
können ideen, anregungen und fragen so-
wie informationen zu Projekten und beteili-
gungsverfahren direkt ausgetauscht wer-
den. der leitfaden zeigt Wege zum erfolgrei-

chen einsatz sozialer netzwerke wie facebook, twitter, google+ und
Youtube in den Kommunalverwaltungen auf. besonders hilfreich sind
die konkreten Handlungsanweisungen mit screenshots und tipps zum
aufbau eines eigenen social media-auftritts in den verschiedenen netz-
werken. im glossar werden die wichtigsten fachbegriffe erläutert.

Denkmalpflege in 
Westfalen-Lippe
125 Jahre Denkmalpflege in Westfalen, hrsg. v.
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur
in Westfalen, Heft 2017/2; 16,7 x 29,7 cm, 88 S.,
4,50 Euro zzgl. Versand, zu beziehen über Ardey-
Verlag Münster, An den Speichern 6, 48157 Müns-
ter, oder im Internet herunterzuladen unter
www.lwl-dlbw.de 

das sonderheft zur 125-jährigen geschichte
des denkmalpflegeamtes des landschafts-
verbandes Westfalen-lippe liefert beiträge
zur entwicklung und zu den arbeitsschwerpunkten des amtes. der
bogen spannt sich dabei von der ernennung des ersten Provinzialkon-
servators im Jahr 1892 über die geschichte der inventarisation und der
praktischen denkmalpflege bis hin zum Werdegang der restaurie-
rungswerkstätten des amtes und dem thema der Historischen Kul-
turlandschaft als junges aufgabenfeld. den schlusspunkt setzt ein
aufsatz zur entwicklung der rechtlichen rahmenbedingungen.

Kommunalpolitik in meiner Stadt
v. Caroline E. Heil, Andreas Kost u. Bettina
Schmitt, 14,5 x 20,8 cm, 118 S., 19,80 Euro, 
Richard Boorberg Verlag, ISBN 3-415-05293-2

Was sind die wichtigsten aufgaben einer
Kommune? Was verbirgt sich hinter den
politischen strukturen? Welche möglich-
keiten der mitwirkung gibt es? diese und
weitere fragen beantwortet der leitfa-
den für Jugendliche und Heranwachsen-
de. im ersten teil werden grundlegende
Zusammenhänge wie aufgaben, Zustän-
digkeiten und entscheidungswege der
kommunalen gremien und institutionen
erläutert sowie verschiedene politische

informations- und einflussmöglichkeiten vorgestellt. der zweite teil
enthält zwei Planspiele: einen ratsbeschluss und eine bürgerinitia-
tive für den bau eines schwimmbades. 

Bücher  29                                                                 Europa-News 33    G      
Titelfoto: Milton Oswald - Fotolia
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Arbeitshilfe zur Erstellung kommunaler 
Brachflächenkataster      von Heinz Neite 18

Siedlungsflächenmonitoring und Reformbedarf 
aus kommunaler Sicht      von Rudolf Graaff 20

Gewerbeflächen der Zukunft in Städten und 
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NACHRICHTEN

Erheblicher Sturmschaden 
in NRW-Wädern 
der sturm „friederike“ hat in den nordrhein-westfälischen Wäldern
die schlimmsten schäden seit dem orkan „Kyrill“ vor elf Jahren an-
gerichtet. Wie das nrW-umweltministerium mitteilte, sind schät-
zungsweise 5.000 Hektar Wald und 1,4 mio. Kubikmeter Holz be-
troffen. die schadensbilanz könne sich erhöhen, da aus
sicherheitsgründen noch nicht alle gebiete untersucht werden
konnten. am 18. Januar 2018 hatte „friederike“ das land mit Wind-
geschwindigkeiten von bis zu 143 stundenkilometern überquert. die
größten schäden wurden aus dem regionalforstamt Hochstift im
osten von nrW gemeldet. stark betroffen waren auch die bereiche
soest-sauerland, ostwestfalen-lippe und das münsterland. 

Leichter Anstieg der Einwohner/innenzahl

die anzahl der Personen in nordrhein-Westfalen ist leicht angestie-
gen. Wie das statistische landesamt information und technik nrW
mitteilte, wohnten ende 2016 insgesamt 17,89 mio. menschen im
bevölkerungsreichsten bundesland. das seien knapp 25.000 oder
0,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. der anstieg der bevölkerungs-
zahl fiel allerdings deutlich geringer aus als 2015, als das bevölke-
rungswachstum von 227.418 menschen vor allem durch die Zuwan-
derung von schutzsuchenden geprägt war. größte stadt in nrW
und viertgrößte stadt deutschlands ist nach wie vor Köln mit 1,076
mio. einwohner(inne)n. dahinter folgen düsseldorf mit 613.000,
dortmund mit 586.000 und essen mit 583.000 einwohner(inne)n.

„Energiesparer NRW“ geht in den
Rhein-Kreis Neuss
die gemeinde Jüchen ist als „energiesparer nrW“ ausgezeichnet
worden. sie erhielt den Preis für die energetische modernisierung
öffentlicher gebäude. im rathaus wurde eine luftwärmepumpe
eingebaut, wodurch etwa 20.000 Kilowattstunden pro Jahr zur
Wärmeerzeugung eingespart werden. das schulzentrum, beste-
hend aus gymnasium, gesamtschule, dreifachsporthalle, Hallen-
bad und mensa, wurde mit einem blockheizkraftwerk ausgestattet.
der energieverbrauch sinkt dadurch um etwa 290.000 Kilowatt-
stunden pro Jahr. mit dem von der energieagentur.nrW organi-
sierten Projekt „energiesparer nrW“ fördert das land vorbildlich
modernisierte Häuser, klimafreundlich ausgeführte neubauten 
und den einsatz erneuerbarer energie.

Entlastung der Kommunen im LWL

die landschaftsversammlung des landschaftsverbandes Westfalen-
lippe (lWl) hat am 1. februar 2018 den Haushalt für 2018 verabschie-
det. da auch die im lWl organisierten städte und Kreise von der guten
Konjunktur und höheren steuereinnahmen profitieren, wurde der um-
lage-Hebesatz von 17,4 Prozent um 1,4 Prozentpunkte auf 16 Prozent
gesenkt. insgesamt umfasst der lWl-etat in diesem Jahr knapp über
3,5 mrd. euro. fast 90 Prozent davon werden für soziale leistungen an
die rund 8,2 mio. menschen in den 27 lWl-mitgliedskommunen und 
-kreisen aufgewendet. 

                                                                        Gericht in Kürze   34
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erwartet die Kommunalpolitik von der Ver-
waltung häufig aber auch die ansiedlung
neuer unternehmen. insbesondere bei der
diskussion um die letzten verbleibenden
gewerbeflächen einer Kommune wird die-
se forderung von der Politik nicht selten
aufgestellt. dies führt zwangsläufig zu ei-
nem Konflikt, sofern diese flächen gerade
noch ausreichen würden, um das Wachs-
tum der vorhandenen unternehmen der
Kommune zu ermöglichen. der Platz für
neuansiedlungen fehlt dann - oder umge-
kehrt der Platz für erweiterungen. 

Übersicht fehlt es ist davon auszugehen,
dass es vielen Kommunen in Zukunft nicht
mehr gelingen wird, größere flächen neu
auszuweisen. das zwingt Verwaltung und

Angesichts knapper Gewerbeflächen müssen sich viele Kommunen
entscheiden zwischen Erweiterung örtlicher Unternehmen und
Neuansiedlung, was genaue Kenntnis der Wirtschaft erfordert

Politik zu einer strategischen entscheidung,
welche der verfügbaren flächen an welche
unternehmen vergeben werden sollen.
nicht selten haben aber weder Politik noch
Verwaltung genaue Kenntnis, welche flä-
chen an welche unternehmen in den zu-
rückliegenden Jahren vergeben wurden,
woher diese unternehmen stammen und
wie viele arbeitsplätze dadurch entstanden
sind. 
bevor aber weit reichende und für die 
Zukunft unumkehrbare entscheidungen 
getroffen werden, sollte eine klare fakten-
grundlage über die situation in der Kom-
mune geschaffen werden. darauf aufbau-
end kann eine Prognose über die weitere
inanspruchnahme der letzten verfügbaren
flächen erstellt werden. 
Vor diesem Hintergrund hat der städte-
und gemeindebund nrW gemeinsam mit
kommunalen Praktiker/innen aus der ex-

Gewerbeflächen der Zukunft in 
Städten und Gemeinden 

icht nur in großstädten und ballungs-
räumen, sondern auch im ländlichen

raum werden gewerbeflächen knapp.
gleichzeitig besteht weiterhin eine große
nachfrage der unternehmen, insbesondere
nach industrieflächen. für die jeweilige
Kommune ist es deshalb zwingend not-
wendig, den erweiterungsbedarf der heimi-
schen unternehmen zu kennen, um die
knappen flächen passgenau vergeben zu
können. 
durch ein regelmäßiges flächenmonitoring
für die prägenden branchen im bestand
kann ein anforderungsprofil „flächen für
die Zukunft“ entwickelt werden. so wird
der lokale Wirtschaftsstandort gestärkt
und nachhaltig gefördert.
bei ausweisung und Vergabe von flächen

▲ Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist groß bei Investoren und Unternehmen, doch das Angebot ist knapp

Cora Ehlert ist 
referentin für Wirt-
schaft und Verkehr
beim städte- und 
gemeindebund nrW

DIE AUTORIN
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THEMA GEWERBEFLÄCHEN

Flächen tatsächlich verfügbar? so-
dann sind die flächen nicht nur auf ihre po-
tenzielle Verfügbarkeit, sondern auch auf
ihre tatsächliche Verfügbarkeit zu untersu-
chen. somit ist zu prüfen, ob es sich bei der
jeweiligen fläche um eine frei verfügbare
fläche handelt, die kurzfristig bebaut wer-
den kann und somit sofort zu vermarkten
ist oder ob ihrer Vermarktung aktuelle be-
schränkungen entgegenstehen. 
diese beschränkungen können vielfältiger
natur sein. so können die flächen sich etwa
noch im Privatbesitz befinden, mit schad-
stoffen aus früherer nutzung belastet sein
oder wegen ihrer schwierigen topographi-
schen lage für eine bebauung gänzlich un-
geeignet sein. 
bei der anschließenden erarbeitung eines
Vermarktungskonzeptes geht es darum,
konkrete Ziele zu formulieren, die einen „ro-
ten faden“ erkennen lassen. in diesem Zu-
sammenhang sollten sich Kommunen mit
vielfältigen strategischen fragestellungen
auseinandersetzen: 

• sollen primär die bestandsunternehmen
gestärkt und soll diesen Vorrang vor neu-
ansiedlungen bei der flächenvergabe ein-
geräumt werden? 

• sollen bestimmte schwer-
punktbranchen etabliert
werden oder wird ein bran-
chenmix bevorzugt?

• Wie soll die infrastruktur
ausgebaut werden - stich-
wort „breitbandverfügbar-
keit“, „straßeninfrastru-

pert(inn)enrunde Wirtschaftsförderung ein
Positionspapier „gewerbeflächen der Zu-
kunft im kreisangehörigen raum“ erstellt.
Hierin werden Kommunen für den umgang
mit der knappen ressource „fläche“ sensi-
bilisiert und es werden Handlungsansätze
aufgezeigt, um eine strategie für die ent-
wicklung und Vergabe von gewerbeflächen
zu erarbeiten.

Heimische Unternehmen kennen  da-
nach ist es für städte und gemeinden zu-
nächst unabdingbar, ihre „Kunden“ - sprich:
die lokalen unternehmen - zu kennen. dies
erfordert eine umfassende auseinanderset-
zung mit den unternehmen im Hinblick auf
ihre branchenzugehörigkeit, Wirtschafts-
kraft und arbeitsplatzentwicklung. auf
grundlage der gespräche sowie auf basis
der Zahlen und fakten lassen sich erkennt-
nisse über den künftigen flächenbedarf der
unternehmen in quantitativer wie qualita-
tiver Hinsicht gewinnen. 
in einem weiteren schritt sind sodann die
potenziell zur Verfügung stehenden ge-
werbeflächen zu ermitteln. es ist also ein
gewerbeflächenkataster zu führen, das
ständig fortzuschreiben und zu aktualisie-
ren ist. 
in dieses sind selbstredend nicht nur unbe-
baute flächen einzubeziehen, sondern
ebenso der bestand leer stehender altim-
mobilien und brachflächen. denn oftmals
stellen vorhandene gewerbebauten eine
alternative zum neubau dar, sodass hier
eventuell ein einsparpotenzial beim „knap-
pen gut“ fläche realisiert werden kann. 

▲ Leer stehende Immobilien und Brachflächen rücken zunehmend ins 
Blickfeld der Wirtschaftsförderung

DeeskalationGewalt-
prävention

Selbstsicherheit
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Das StGB NRW-Positi-
onspapier „Gewerbe-
flächen der Zukunft im
kreis angehörigen
Raum“ kann auf der 
Internetseite des Ver-
bandes www.kommunen-in-nrw.de unter 
Rubrik „Information/Positionspapiere“ ab-
gerufen werden

tur“, „ÖPnV- anbindung“?
• stellen interkommunale gewerbegebiete

eine alternative dar?
• Wie können förderprogramme verstärkt

genutzt werden?
• Wie kann eine finanziell vertretbare bo-

denvorratspolitik betrieben werden?

erkenntnisse über diese und weitere fragen
ermöglichen es der Kommune, die Vergabe
ihrer knappen flächen ziel- und bedarfsori-
entiert vorzunehmen und gegenwärtige so-
wie künftige anforderungen an gewerbeflä-
chen zu definieren. dies trägt insgesamt zu
einem wirtschafts- und standortfreundli-
chen Klima in der Kommune bei und schärft
das Profil von städten und gemeinden im
Wettbewerb um unternehmen und arbeits-
plätze. ◼
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THEMA GEWERBEFLÄCHEN

Karola Voß ist 
Bürgermeisterin der Stadt
Ahaus

Friedhelm Kleweken ist
Bürgermeister der 
Gemeinde Legden

Um in der Konkurrenz um ansiedlungswillige Unternehmen 
besser bestehen zu können, haben die Stadt Ahaus und die 
Gemeinde Legden ein gemeinsames Gewerbegebiet gegründet

„Sie haben ihr Ziel erreicht“

Platz für 
beide

er Wettbewerb um leistungsfähige
Unternehmen prägt auch das westli-

che Münsterland. Ein attraktives, an den 
zukünftigen Standortansprüchen der Un-
ternehmen orientiertes Angebot an Gewer-
beflächen ist dabei von grundlegender Be-
deutung. 
Die Kommunen Ahaus und Legden haben
durch ihre Lage an der Entwicklungsachse
der Autobahn A 31 und die Nähe zum Wirt-
schaftsstandort Rhein-Ruhr sowie zu den
Niederlanden zwar große Standortvorteile.
Andererseits haben sich durch den Verlauf
der A 31 im Norden - vor allem im Kreu-
zungsbereich mit der Autobahn A 30 - in
den vergangenen Jahren beträchtliche Kon-
kurrenzstandorte mit hoher Attraktivität
entwickelt. 
Schon 2006 kam die Idee eines interkom-
munalen Industriegebiets auf, um gemein-
sam die langfristige und zukunftsorientier-
te gewerbliche Entwicklung in der Region

D zu sichern und zu fördern. Die Beratung
durch den Städte- und Gemeindebund
NRW und der Austausch mit anderen inter-
kommunalen Gewerbegebieten trugen da-
zu bei, die Idee des Industrieparks weiter
zu konkretisieren. 
Für beide Kommunen ist die wirtschaftli-
che Entwicklung der Betriebe und Unter-
nehmen vor Ort als Basis kommunaler Ent-
wicklung von zentraler Bedeutung. Auf

DIE AUTOREN

beiden Seiten gibt es ein zentrales Interes-
se, die bestehenden Unternehmen zu stär-
ken und in einer Ansiedlungsstrategie neue
Unternehmen für den gemeinsamen Wirt-
schaftsstandort zu gewinnen. Unterneh-
men vor Ort halten und unterstützen, Ar-
beitsplätze sichern und ausbauen - das ist
der Anspruch, den die Stadt Ahaus und die
Gemeinde Legden an das Projekt stellen. 

Gleichberechtigte Partnerschaft Re-
gionaler Konsens anstelle von kommuna-
ler Konkurrenz - unter diesem Motto stand
die Entwicklung des interkommunalen
Gewerbegebietes „Industriepark A 31 Leg-
den Ahaus“ von Anfang an. In einer gleich-
berechtigten Partnerschaft zwischen der
Stadt Ahaus mit rund 40.000 Einwohner
(inne)n und der Gemeinde Legden mit gut
7.500 Einwohner(inne)n entstand so eine
Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“, die für
ein überregional wahrnehmbares Stand-
ortprofil mit hoher Standortqualität steht.
Für Ahaus und Legden steht fest: regionale
Zusammenarbeit baut kommunale Kon-
kurrenz ab, entwickelt gemeinsame Stär-
ken und schafft Vorteile für die gesamte Re-
gion.
Bis zum ersten Spatenstich im gemeinsa-
men Industriegebiet im Jahr 2015 war es ein
langer, hin und wieder beschwerlicher, aber
immer vertrauensvoller Weg, den die bei-
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▲ Die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden planen, erschließen und vermarkten gemeinsam den Industriepark A 31 Legden Ahaus
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den Kommunen seit fast zehn Jahren ge-
meinsam beschreiten. 2006 diskutierte der
rat der stadt ahaus die idee des „industrie-
parks a 31 legden ahaus“ und traf eine
grundsatzentscheidung. er erteilte der Ver-
waltung den auftrag, gespräche mit der
gemeinde legden aufzunehmen. auch in
legden gab der rat der gemeinde einen Pla-
nungsauftrag.

Rechtsform Zweckverband in einer 
gemeinsamen Veranstaltung der räte der
stadt ahaus und der gemeinde legden wur-
de 2008 über die thematik informiert, 
diskutiert und der entwurf einer Zweckver-
bandssatzung vorgestellt. schon der damali-
ge ahauser bürgermeister felix büter hob bei
diesem treffen die hervorragende Zusam-
menarbeit auf der Verwaltungsebene hervor
und zeigte sich überzeugt vom erfolg des
Projektes. die räte beschlossen in getrenn-
ten sitzungen die gründung des Zweckver-
bandes und die Zweckverbandssatzung. 
das Verbandsgebiet umfasst rund 28,7
Hektar. beide Kommunen sprachen sich
dafür aus, die sorgen der grundstücksei-
gentümer/innen in dem gebiet ernst zu
nehmen und die gespräche sowie Ver-
handlungen fair und sachlich zu führen.
die Kommunen waren zuversichtlich, Per-
spektiven zu finden, die für alle beteiligten
von Vorteil sind. 
nun konnte es richtig losgehen. Konkrete
Planungsverfahren wurden eingeleitet, ver-
bindliche gespräche mit allen beteiligten
geführt. und die Visionen der bürgermeister
sollten Wirklichkeit werden. auch wenn die
eine oder andere Verhandlung zäh verlief
und viel Zeit in anspruch nahm, hat sich der
ansatz der fairness gelohnt. sowohl der
stadt ahaus als auch der gemeinde legden
war von anfang an klar, dass ein solches Pro-
jekt nur mit mut und Courage umgesetzt
werden und letztendlich gelingen kann. 

Interkommunale Praxis Über die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit bei ent-
wicklung, erschließung und Vermarktung
der gewerblichen bauflächen und gegensei-
tige unterstützung herrscht bei beiden Kom-
munen einigkeit. das interkommunale 
industriegebiet ist dabei nicht die erste Zu-
sammenarbeit zwischen ahaus und legden.
Projekte aus den bereichen Windkraft, edV
und Vollstreckung wurden in der Vergangen-
heit bereits erfolgreich gemeinsam durchge-
führt und bilden ein gutes fundament für ei-
ne vertrauensvolle Zusammenarbeit.
nach auffassung aller beteiligten ist der
Zweckverband das richtige instrument, um
das interkommunale gewerbegebiet zu pla-
nen, zu realisieren und zu vermarkten. das
Verfahren zur gründung des Zweckverban-
des sowie die regelung der aufgaben und
ihre erfüllung sind aufwändig. allerdings er-
möglicht die detaillierte fixierung der Zu-
ständigkeiten eine effiziente und abge-
stimmte Planung sowie aufgabenerfüllung. 
der Zweckverband wird als basis für zielori-
entiertes arbeiten angesehen. Klarer Vor-
teil ist außerdem, dass sowohl hoheitliche
als auch nicht hoheitliche aufgaben vom
Verband wahrgenommen werden können.
„alles aus einer Hand“ ist hier das motto,
das sowohl die stadt ahaus als auch die ge-
meinde legden überzeugte. 

Finanzierung durch Umlage ganz be-
wusst wurde die mitgliederzahl der Ver-
bandsversammlung klein gehalten. beide
bürgermeister und jeweils drei von den Kom-
munen bestellte Vertreter/innen gehören
dem gremium an. Verbandsvorsteher und
stellvertreter sind jeweils die bürgermeister.
die aufwendungen des Zweckverbandes
werden, soweit sie nicht durch erträge ge-
deckt werden können, durch umlagen finan-
ziert. auch dabei gilt das Prinzip der gleich-
berechtigten Partnerschaft. 

unabhängig von größe oder sonstigen fak-
toren beteiligen sich beide Verbandsge-
meinden im Verhältnis 50:50. „es ist nicht
immer selbstverständlich, dass die großen
und die Kleinen zu denselben Konditionen
arbeiten. für uns alle war aber von anfang
an klar, dass dieses zukunftsträchtige Pro-
jekt nur unter diesen bedingungen funktio-
nieren kann. gemeinsam wollen wir erfah-
rungen und erkenntnisse einbringen und
die effizienz der Zusammenarbeit für die
region nutzen“, so legdens bürgermeister
friedhelm Kleweken. 
Vorteil der umlage ist die Planungssicher-
heit. besonders für eine kleine Kommune
wie legden stellt dies eine gut handhabba-
re art der finanzierung dar. nicht nur die
Kosten des Projektes, sondern auch die
grundsteuer- und gewerbesteuereinnah-
men von den betrieben sowie Konzessions-
erträge, die auf das Verbandsgebiet entfal-
len, werden hälftig geteilt. 

Weiterhin eigenständigtrotz enger Zu-
sammenarbeit bleiben beide Kommunen in
ihrer gewerbeansiedlungspolitik autark. in
der satzung des Zweckverbandes vereinba-
ren sie jedoch, auf eine aktive abwerbepo-
litik innerhalb des Verbandsgebietes zu 
verzichten. mit dem beschluss der Zweck-
verbandssatzung wurde dann der Weg für
konkrete Planungen geebnet. 
Zur konstituierenden sitzung traf sich der
„Zweckverband industriepark a 31 legden
ahaus“ im Juni 2008. seitdem finden zwei
bis drei mal jährlich sitzungen statt - je nach
notwendigkeit. Praktisch, einfach und un-
kompliziert - mit diesen schlagworten lässt
sich die arbeit im Zweckverband zusam-
menfassen. beschlüsse und entscheidun-
gen werden nach ausgiebiger diskussion
weitestgehend einvernehmlich getroffen. 
2009 konnte mit dem „tagesgeschäft“ 
begonnen werden: grundstücksverhand-
lungen, das aufkaufen von fünf landwirt-
schaftlichen Hofstellen, artenschutzrecht-
liche Verfahren und weitere Planungen. um
synergieeffekte zu nutzen und die Zusam-
menarbeit möglichst einfach zu gestalten,
übernahm die fachabteilung der stadt
ahaus die aufstellung des bebauungsplans. 

Immer wieder Überraschungen bis
zum ersten spatenstich 2015 musste der ei-
ne oder andere umweg gegangen werden.
denn dieser gemeinsame Weg, dessen stre-
cke zu beginn nicht exakt feststand, bot
auch Überraschungen. so wurden 2016
Kampfmittel in einem Kötterhaus gefun-

▶ Auf dem Gelände 
gegenüber der Auto-
bahnabfahrt Legden/
Ahaus können sich
zunächst auf zehn 
Hektar Industrie-

betriebe ansiedeln
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den, das erst kurz vorher vom Zweckver-
band erworben worden war. 
der schwerpunkt des „industrieparks a 31
ahaus-legden“ liegt auf produzierendem
und verarbeitendem gewerbe. daher konn-
te einer ahauser spedition aufgrund eines
beschlusses der Zweckverbandsversamm-
lung und der ausweisung des bebauungs-
plans keine Zusage für ein grundstück er-
teilt werden. 

Guter Absatznach fertigstellung des ers-
ten bauabschnitts von rund zehn Hektar
sind bereits 70 Prozent der flächen ver-
marktet. bis zu zehn firmen mit bis zu 300
arbeitsplätzen können sich - so die Hoff-
nung von bürgermeisterin Karola Voß
(ahaus) und ihrem amtskollegen friedhelm
Kleweken (legden) - auf diesem areal nie-
derlassen, der zweite bauabschnitt mit gut
14 Hektar befindet sich in der Planung. 
im mai 2016 siedelte sich der erste betrieb
im industriepark an. dies war der auftakt
für weitere firmenansiedlungen im neuen
interkommunalen gewerbegebiet. an der
äußeren anbindung, dem ausbau des Kreu-
zungsbereichs und der inneren erschlie-
ßung des gewerbegebietes wird weiterhin
mit Hochdruck gearbeitet. 
„Koordination und bündelung von aufga-
ben schafft in unserem gemeinsamen Pro-
jekt eine echte win-win-situation“, sagt
ahaus´ bürgermeisterin Karola Voß. die Zu-
sammenarbeit zwischen der stadt ahaus
und der gemeinde legden zeige, wie durch
eine langfristige strategische Partnerschaft
auf augenhöhe - trotz größenunterschied -
interkommunal erfolgreich gearbeitet wer-
den könne. risiken seien abschätzbar, mehr-
wert und synergien überwögen ganz klar.
die beteiligten sind sich sicher, dass das ge-
werbegebiet industriepark a 31 großes Po-
tenzial für die gesamte region bereithält.  ◼

Kontakt

Stadt Ahaus, Rathausplatz 1, 48683 Ahaus
Büro Bürgermeisterin Tel. 02561-72-101
E-Mail: k.voss@ahaus.de

Gemeinde Legden, Amtshausstraße 1
48739 Legden, Büro Bürgermeister 
Tel. 02566-910-221
E-Mail: kleweken@
legden.de

www.ahaus.de/
wirtschaft/projekte/
industriepark-a31-
ahaus-legden.html 

lächenverfügbarkeit, finanzierung, Preis,
infrastruktur, städtebauliche Qualität,

branchenschwerpunkte, auswirkungen auf
bestandsimmobilien - mit diesen und 
weiteren fragestellungen befassen sich
Wirtschaftsförderer bei der entwicklung
und Vermarktung von gewerbeflächen in
nahezu jeder Kommune. Je nach größe,
geografischer lage, Verkehrsnetz, bran-
chenschwerpunkt und Haushaltssituation
kann die erfolg versprechende gewichtung
der einzelnen faktoren jedoch sehr unter-
schiedlich sein.

Mit individuell auf die Bedürfnisse der Unternehmen 
zugeschnittenen Produkten kann die Wirtschaftsförderung Rheine
der Konkurrenz im angrenzenden Niedersachsen Paroli bieten

F

Maßarbeit

Strategische Vermarktung 
kommunaler Gewerbeflächen

▲ Ab Mitte 2018 entsteht der RHEINE 30|70 IndustrieRAUM an der Grenze von 
Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen 

Dr. Manfred Janssen ist 
geschäftsführer bei der
eWg entwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft für rheine mbH

DIE AUTOREN

Thomas Knur ist Projekt-
leiter gewerbeflächen-
management bei der
eWg entwicklungs- und 
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft für rheine mbH
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im konkreten beispiel der kreisangehörigen
stadt rheine im nördlichen münsterland ist
darüber hinaus die Wettbewerbssituation
zum angrenzenden bundesland nieder-
sachsen von besonderer bedeutung. die
klassischen „harten“ standortfaktoren wie
deutlich niedrigerer gewerbeflächenpreis,
niedrigere gewerbesteuer und weniger fei-
ertage stellen sich in den niedersächsischen
gewerbegebieten direkt an der stadtgrenze
zu rheine seit jeher unternehmerfreundli-
cher dar. ein preisorientierter Wettbewerb
ist daher für dieses große mittelzentrum
mit rund 75.000 einwohner/innen weder
gegenüber dem ländlichen umland in nrW
noch im Hinblick auf niedersachsen erfolg
versprechend.

Produkte und Marken der grundsätzli-
che, im integrierten entwicklungs- und
Handlungskonzept festgeschriebene an-
spruch der Wirtschaftsförderung in der
stadt rheine ist es, für jedes unternehmen
die richtige fläche bereitzustellen. im Zu-
sammenhang mit der differenzierung im
regionalen Wettbewerb resultiert daraus
die entwicklung von Produkten und marken
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◀ Ab Mitte 2018 
entsteht der RHEINE 
30|70 IndustrieRAUM 
an der Grenze von 
Nordrhein-Westfalen 
zu Niedersachsen 

Handwerk, positioniert. obwohl die er-
schließung noch nicht fertiggestellt ist,
läuft auch hier die Vermarktung äußerst
gut. ab mitte 2018 kommt das Produkt
rHeine 30|70 industrieraum hinzu. ange-
sprochen werden hier logistik- und indus-
triebetriebe, welche die unmittelbare an-
bindung an die autobahn a 30 und die
bundestraße b 70 als drehscheibe zwischen
nrW, niedersachsen und den niederlanden
suchen.

Auch hochpreisig attraktivallen diesen
Produkten ist gemein, dass sie im regiona-
len Vergleich preislich im oberen segment
angesiedelt sind - mit deutlich steigender
tendenz. bei den neuen entwicklungspro-
jekten wird eine Vollkostenrechnung zu-
grunde gelegt, wie sie unter eu-beihilfege-
sichtspunkten prinzipiell auch erforderlich
ist.
bereits im entwicklungsprozess werden die
potenziellen Zielgruppen berücksichtigt. so
ist beispielsweise im neuen Produkt rHeine
30|70 eine flexible erschließungsstruktur
vorgesehen. es wird zunächst nur die aktu-
ell benötigte infrastruktur gebaut, um ei-

für unterschiedliche Zielgruppen - nicht le-
diglich von grundstücken.
dies begann ergänzend zu den bestehen-
den gewerbegebieten bereits in den
1990er-Jahren mit der entwicklung des gü-
terverkehrszentrums rheine - inklusive in-
frastruktur für den intermodalen Waren-
umschlag. das gebiet im rheiner norden
mit einer größe von gut 60 Hektar in direk-
ter nähe zur autobahn ist speditionen, lo-
gistikdienstleistern und logistiknahen un-
ternehmen vorbehalten und weitgehend
vermarktet. 
in den vergangenen Jahren kamen die Pro-
dukte rheine r sowie das innovationsquar-
tier rheine auf ehemaligen bahnflächen
hinzu. das innovationsquartier richtet sich
vorrangig an die Zielgruppe der höherwer-
tigen dienstleistungen und schließt direkt
an den bahnhof rheine an. das gut drei
Hektar große areal ist innerhalb weniger
Jahre trotz vergleichsweise hoher Quadrat-
meterpreise von bis zu 140 euro fast voll-
ständig vermarktet worden. 
das gewerbegebiet rheine r ist als stand-
ort für kleinteilige gewerbebetriebe, insbe-
sondere aus der baubranche und aus dem

◀▼Über das Innovations-
quartier Bahnhof Rheine 
und das Gewerbegebiet 
Rheine R informiert 
die EWG in separaten 
Broschüren
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nerseits aufwand in der Vollkostenrech-
nung zu sparen und andererseits so lange
wie möglich auch extrem große grundstü-
cke bis zu zehn Hektar für logistik und in-
dustrie im überregionalen Wettbewerb an-
bieten zu können.
die bereitstellung von glasfaser-datennet-
zen wie auch die berücksichtigung der an-
fahrtsmöglichkeiten der beschäftigten an-
siedlungswilliger unternehmen sind
selbstverständlich bestandteil des entwick-
lungsprozesses. auch in der Vermarktung
muss die eWg entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für rheine
mbH in der konkreten Wettbewerbssituati-
on - angesichts der fiskalischen nachteile -
besondere anstrengungen für rheine un-
ternehmen.

Bestand angeboten auch wenn die Po-
sitionierung und Vermarktung freier flä-
chen ein Kernthema jeder Wirtschaftsför-
derung ist, misst die eWg für rheine
darüber hinaus den bestandsimmobilien ei-
ne herausragende bedeutung bei. bei jeder
anfrage werden neben freien gewerbeflä-
chen auch alternativ bestandsimmobilien
in die beratung einbezogen. 
dabei hilft die professionelle besetzung der
aufgabe Citymanagement bei der eWg, da
auch innenstadtimmobilien und insbeson-
dere ladenlokale berücksichtigung finden.

attraktive, verfügbare bestandsimmobilien
erweisen sich dabei zunehmend als wich-
tigstes instrument der akquise diverser un-
ternehmen von außerhalb.
Zentrales instrument für das interne Wis-
sensmanagement und die Vermarktung
städtischer sowie privater flächen und im-
mobilien ist das eWg-immobilienportal im
internet. dort haben flächen- und immo-
bilieneigentümer/innen die möglichkeit,
kostenfrei angebote einzustellen. die eWg
für rheine informiert auf dem Portal ihrer-
seits über städtische gewerbeflächenan-
gebote. 
unternehmen mit räumlichem entwick-
lungsbedarf können sich auf diesem Portal
eigenständig über die standortangebote -
unabhängig von eigentumsverhältnissen
und immobilienart - informieren sowie ex-
posés generieren. Zukünftig werden stand-
ortinteressenten nach einem relaunch des
eWg-immobilienportals selbst entscheiden
können, ob sie eigenständig suchen oder
vom Portal geführt werden wollen.

Vermarktung online immer bedeuten-
der wird die online-Präsentation. dazu 
gehören neben den obligatorischen Web-
seiten respektive mikrosites vor allem über-
regionale onlineportale, aber auch die Ver-
knüpfung mit inhalten des regional- und
stadtmarketings über die sozialen netz-

werke Youtube oder facebook. die inzwi-
schen recht einfache und kostengünstige
nutzung von drohnen erlaubt zudem die
schnelle aufnahme aktueller luftbilder,
welche vergleichsweise einfach digital wei-
terverarbeitet werden können. 
durch elektronische Überlagerung solcher
luftbilder können nicht nur Panoramen ge-
neriert, sondern auch virtuelle 360°-rund-
gänge erzeugt werden. mit deren Hilfe kön-
nen sich standortinteressierte auch von
einem völlig anderen ort aus einen authen-
tischen eindruck von dem gewerbegebiet
verschaffen.
mittels tablets und Cloud-anwendungen
ist bereits heutzutage der Zugriff auf alle
marketingunterlagen und Pläne möglich
auf Vor-ort-terminen bei den unterneh-
men oder „im feld“ auf den zu vermarkten-
den grundstücken. 
gerade dort werden fachleute der Wirt-
schaftsförderung künftig mithilfe von aug-
mented reality sowie datenbrillen in der 
lage sein, von der bloßen fläche zu abstra-
hieren und die vorgesehene gebietsentwick-
lung nach fertigstellung der infrastruktur
und der unternehmensgebäude dreidimen-
sional erlebbar zu machen. seitens der eWg
für rheine werden diese technischen mög-
lichkeiten erprobt, und sie sollen bei der Ver-
marktung des Produktes rheine industrie-
raum 30|70 zum einsatz kommen. ◼

▲ Das Immobilienportal ist das zentrale Management-Werkzeug der EWG 
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

THEMA GEWERBEFLÄCHEN
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▲ Das neu geschaffene „Urbane Gebiet“ soll in Stadtzentren für ein besseres Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe sorgen

n verdichteten bereichen wie beispiels-
weise innenstadtlagen konkurrieren ge-

werbe- und Wohnnutzung zunehmend um
den immer knapper werdenden raum. Vie-
le städte und gemeinden suchen daher
nach möglichkeiten, beides in einklang zu
bringen. als neues instrument zur schaf-
fung von baugebieten, die gewerbe und
Wohnen in stärkerer Verdichtung als bisher
ermöglichen sollen, steht seit mai 2017 das
neue „urbane gebiet“ nach § 6a der bau-
nutzungsverordnung (baunVo) des bundes
zur Verfügung. 
dieser neue baugebietstyp war zentraler
bestandteil des „gesetzes zur umsetzung
der richtlinie 2014/52/eu im städtebau-
recht und zur stärkung des neuen Zusam-
menlebens in der stadt“1 - kurz: städtebau-
rechtsnovelle 2017. doch welche Vorteile
bringt der neue gebietstyp mit sich - und
können auch Klein- und mittelstädte „ur-
ban“ sein? 
nach der definition des gesetzes dienen
urbane gebiete dem Wohnen sowie der
unterbringung von gewerbebetrieben und

Ähnlichkeiten. ein entscheidender unter-
schied besteht jedoch in § 6a abs. 1 satz 2
baunVo. danach muss die nutzungsmi-
schung im urbanen gebiet explizit nicht
gleichgewichtig sein. dies bedeutet eine er-
leichterung gegenüber dem mischgebiet,
für das die rechtsprechung davon ausgeht,
dass keine der beiden Hauptnutzungsarten
Wohnen und gewerbe ein deutliches Über-
gewicht über die andere gewinnen soll.2

in einem urbanen gebiet kann somit der
Wohnanteil geringer ausfallen. anders als
in Kerngebieten (§ 7 baunVo) liegt der
schwerpunkt aber nicht auf der unterbrin-
gung von Handelsbetrieben sowie zentra-
len einrichtungen der Wirtschaft, der Ver-
waltung oder der Kultur. folglich können
urbane gebiete durchaus einen höheren
Wohnanteil als Kerngebiete aufweisen. die
planerische gestaltung eines urbanen ge-
biets ist damit wesentlich flexibler. 
Wie sich aus der gesetzesbegründung ergibt,
ist der neue gebietstyp vor allem für die be-
wältigung städtebaulicher „Konfliktlagen“ in
innerstädtischen bereichen gedacht, wo sich
unterschiedliche nutzungsarten auf engs-
tem raum gegenüberstehen.3 diese nicht zu
trennen, sondern miteinander zu vereinba-
ren, um städte attraktiver, lebendiger und
sozial stabiler zu gestalten, ist auch ein an-
liegen der leipzig-Charta aus dem Jahr
2007, mit der die grundlagen für eine neue
stadtpolitik in europa geschaffen werden

sozialen, kulturellen und anderen einrich-
tungen, welche die Wohnnutzung nicht
wesentlich stören (§ 6a abs. 1 baunVo). ne-
ben Wohnungen sind geschäfts- und büro-
gebäude, einzelhandelsbetriebe, schank-
und speisewirtschaften, beherbergungsbe-
triebe sowie sonstige gewerbebetriebe und
anlagen für Verwaltung sowie kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke zulässig, § 6a abs. 2
baunVo. 

Nähe zu Mischgebiet Vergleicht man
die liste der allgemein zulässigen nutzun-
gen mit derjenigen des mischgebiets (§ 6
baunVo), stößt man zunächst auf viele

Mit der Reform der Baunutzungsverordnung wurde das Urbane 
Gebiet geschaffen, das die Verbindung von Wohnen und Gewerbe
erleichtert und den Kommunen mehr Planungsspielraum gibt

Dr. Johannes Osing 

ist Referent für Bauen
und Vergabe beim
Städte- und 
Gemeindebund NRW

DER AUTOR

Neue Planungsmöglichkeiten für 
Gewerbeflächen im Zentrum

I

besser verzahnt

1    bgbl. 2017, s. 1057.
2  bVerwg urt. v. 28.04.1972 – 4 C 11.69; beschl. v.

11.04.1996 – 4 b 51.96.
3  bt-drs. 18/10942, s. 32.
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sollen.4 Hierin liegt eine wesentliche ant-
wort auf die frage, worin „urbanität“ aus
sicht des gesetzgebers besteht: die Ver-
knüpfung zentraler innerstädtischer funk-
tionen mit Wohn- und freizeitnutzung im
verdichteten raum. 

Kompakte Strukturen dies erscheint
sinnvoll, um kompakte siedlungsstruktu-
ren zu erhalten. es führt aber auch dazu,
dass ein urbanes gebiet im Wesentlichen
nur dort in frage kommt, wo bereits eine
entsprechend vorgeprägte gemengelage
anzutreffen ist.5 „urban“ in diesem sinne
können aber, trotz des großstädtisch klin-
genden begriffs, ebenso gut kleinere städte
und gemeinden sein.6

sucht man nach einem historischen Vorbild
für die kleinräumige Verknüpfung von arbei-
ten und Wohnen am selben ort, muss man
weit zurückgreifen - bis ins mittelalter. da-
mals war es noch selbstverständlich, Wohn-
und gewerbenutzung innerhalb eines Hau-
ses auf engem raum zu verbinden.  7

in den folgenden Jahrhunderten setzte sich

aber mit rücksicht auf ein „gesundes Woh-
nen“ zunehmend eine trennung der nut-
zungen durch.8

diese typologische unterscheidung zeigt
sich auch heute noch in der baunVo, die
Wohn-, misch- und gewerbe-/industrieflä-
chen kennt, wobei sich aber auch die misch-
flächen - von Kerngebieten abgesehen -
tendenziell mehr der Wohn- als der gewer-
benutzung zuordnen lassen. denn gewer-
betriebe dürfen in solchen gebieten das
Wohnen nicht wesentlich stören (§§ 5 abs.
1 s. 1, 6 abs. 1 baunVo). 

Impuls zur Nachverdichtung im inte-
resse einer geringeren inanspruchnahme
von flächen wird jedoch in der heutigen
Zeit die notwendigkeit immer größer,
nachverdichtung zu betreiben und damit
auch die räumliche trennung von Wohnen
und arbeiten - zumindest teilweise - rück-
gängig zu machen. in der begründung der
städtebaurechtsnovelle wird dazu ausge-
führt, dass mit der neuen baugebietskate-
gorie des urbanen gebiets den Kommunen

zur erleichterung des Planens und bauens
in innerstädtischen gebieten ein instru-
ment zur Verfügung gestellt werden soll,
mit dem sie die „nutzungsgemischte stadt
der kurzen Wege“9 verwirklichen können.
urbane gebiete sollen also auch zur Ver-
meidung und reduzierung von Verkehr so-
wie zur förderung eines lebendigen öffent-
lichen raums beitragen. 
gemessen an der intention, Wohnnutzung
stärker als bislang mit anderen nutzungen
zu verbinden, fällt das ergebnis in § 6a abs.
1 baunVo jedoch eher zurückhaltend aus.
so lässt das urbane gebiet - wie auch das
mischgebiet - nur solche gewerbenutzung
zu, die das Wohnen nicht wesentlich stört.
damit ist davon auszugehen, dass für die
gebietsverträglichkeit von gewerbe- und
Handwerksbetrieben dieselben grundsätze
gelten wie im mischgebiet. 10

die folge ist, dass etwa tischlereien und an-
dere Handwerksbetriebe, die einen gewis-
sen lärm erzeugen, häufig den zulässigen
grad der störung überschreiten.11 dabei ist
aber auch zu bedenken, dass der gesetzge-
ber mit dem urbanen gebiet erstmals im-
missionen aus gewerbebetrieben zulassen
will, die für Wohngebiete bis jetzt unbe-
kannt waren.12 ob dies durch die rechtspre-
chung zu einer Weiterentwicklung des
spektrums gebietsverträglicher gewerbe-
nutzung führen wird, bleibt abzuwarten.

Gegen Vergnügungsstätten Positiv ist
hingegen das im Vergleich zum mischge-
biet verschobene regel-/ausnahmever-
hältnis (§ 6a abs. 3 baunVo). danach sind
Vergnügungsstätten wie etwa spielhallen
und Wettbüros, anders als in misch- oder
Kerngebieten, nicht allgemein zulässig.
dies entspricht einer forderung des städte-
und gemeindebundes (stgb) nrW, um die
funktion des urbanen gebiets als attrakti-
ves Zentrum herauszustellen. Vergnü-
gungsstätten der genannten art leisten
hierzu bestenfalls einen geringen beitrag. 
auch tankstellen sind im urbanen gebiet
nur ausnahmsweise zulässig.13 möchte die

▲ Baulücken in Innenstädten - nicht nur der Metropolen - sind mittlerweile äußerst begehrt
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4  Weitere informationen und download der Charta unter 
 www.bmub.bund.de/n51039/ .

5    Krautzberger/stüer, baur 2017, 474 [481].  
6   Zum Vergleich: auch in einer großstadt kann es 

„dorfgebiete“ (§ 5 baunVo) geben.
7    nicolai, nordÖr 2017, 369 [373].
8    bock, Planerin 5/17, 73 [74].
9    begründung zu § 6a baunVo, bt-drs. 18/10942, s. 56.
10  eZbK/blechschmidt, 126. el august 2017, 

 baunVo § 6a rn. 16.
11   Zu tischlereien bVerwg urt. v. 07.05.1971 – 4 C 76.68; aus-

nahmen erkennt die rspr. zum teil für Zimmereiwerkstät-
ten als „1-mann-betriebe“ an.

12  franßen, Zur 2017, 532 [534].
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stadt oder gemeinde eine solche nutzung
im bebauungsplan allgemein zulassen,
kann sie dies gemäß § 1 abs. 6 nr. 2 baunVo
entsprechend festsetzen. aus sicht des
stgb nrW wäre außerdem - mit blick auf
die Vorprägung der stadtzentren in einigen
mittelstädten von nrW - die Zulässigkeit
großflächiger einzelhandelsbetriebe in
ausnahmefällen wünschenswert gewesen.
dies bleibt aber auf Kern- und sonderge-
biete beschränkt.
eine weitere neuerung im Vergleich zum
mischgebiet besteht beim urbanen gebiet
in § 6a abs. 4 baunVo, mit dem die pla-
nende stadt oder gemeinde eine fein-
steuerung der Wohnnutzung von gebäu-
den vornehmen kann. so kann sie zum
beispiel über eine festsetzung gemäß § 6a
abs. 4 nr. 1 baunVo dafür sorgen, dass das
erdgeschoss gewerbe- und anderen nicht-
Wohnnutzungen vorbehalten bleibt. auch
kann im bebauungsplan vorgegeben wer-
den, dass ein bestimmter anteil der zuläs-
sigen geschossfläche oder eine im bebau-
ungsplan festzulegende geschossfläche
zwingend für gewerbliche nutzung zu ver-
wenden ist (§ 6a abs. 4 nr. 4 baunVo).

Raumnutzung höher Zudem wird im
urbanen gebiet eine deutlich höhere
städtebauliche dichte ermöglicht. grund-
stücke dürfen also weit stärker baulich
ausgenutzt werden als heute etwa im
Wohn- oder mischgebiet. die grundflä-
chenzahl (grZ 0,8) entspricht der von ge-
werbegebieten (ge), die geschossflächen-
zahl (gfZ 3,0) der des Kerngebiets. bei
voller ausnutzung von grZ und gfZ könn-
te also beispielsweise ein 1.000 m² großes
grundstück mit einem gebäude von 800
m² grundfläche und bis zu drei (bei 500 m²
sogar bis zu sechs) Vollgeschossen errich-
tet werden.
ein weiterer, wichtiger unterschied des ur-
banen gebiets zu den anderen gebietsty-
pen der baunVo besteht im lärmschutz.

13  ladestationen für elektrofahrzeuge dürften allerdings
nicht als tankstellen im herkömmlichen sinne zu qualifi-
zieren und damit auch ohne ausnahme zulässig sein,
eZbK/blechschmidt, 126. el august 2017, baunVo § 6a rn.
53.

14  referentenentwurf zur Änderung der ta lärm vom
07.07.2016, abrufbar unter http://www.bmub.de/filead-
min/daten_bmu/download_Pdf/laermschutz/ta_la-
erm_entwurf_bf.pdf .

15  br-drs. 708/16, s. 5.
16  Zur Kritik schlink, nVwZ 2017, 1641 [1645].
17  bunzel, Zfbr 2017, 220 [221].
18  Zum „etikettenschwindel“ bei bebauungsplänen vgl. nur

bVerwg, urt. v. 03.06.2014 - 4 Cn 6.12.

für das urbane gebiet wurde der immissi-
onswert am tag in der maßgeblichen ta
lärm im Vergleich zu dem grenzwert für
Kern-, dorf- und mischgebiete um drei de-
zibel auf 63 db(a) erhöht. ursprünglich war
vorgesehen, auch den immissionswert für
die nacht um drei db (a) zu erhöhen.14

der bundesrat lehnte die erhöhung des
richtwerts für die nachtstunden aber ab,
weil er negative auswirkungen auf die ge-
sundheit der in urbanen gebieten lebenden
menschen befürchtete.15 daher blieb es
nachts wie in Kern-, dorf- und mischgebie-
ten bei 45 db (a).16 die höheren richtwerte
am tag sollen dazu beitragen, eine mi-
schung von nutzungen auch in stark ver-
dichteten städtischen gebieten zu ermögli-
chen und einer Verdrängung von „lauten“

nutzungen wie beispielsweise von sport-
und freizeiteinrichtungen an den stadt-
rand entgegenzusteuern. 
die Zulässigkeit der höheren lärmbelas-
tung ist ein grund, weshalb ein urbanes
gebiet ausschließlich durch einen neuen
bebauungsplan geschaffen werden kann
und nicht in innenbereichslagen als fakti-
sches baugebiet im sinne des § 34 abs. 2
baugb möglich ist (§ 245c abs. 3 baugb).
für bestehende innenbereichslagen hätte
dies sonst zu einer ungewollten anhebung
des zulässigen lärmniveaus führen kön-
nen.17 um auch im falle der Planung nicht
dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, ein urba-
nes gebiet allein wegen des niedrigeren
schutzniveaus auszuweisen, ist den städ-
ten und gemeinden zu empfehlen, ihre
städtebaulichen Ziele möglichst deutlich
darzulegen.18 ◼

BAUDOKUMENTATION

m anfang einer erfolgreichen sa-
nierung historischer bauten steht

die baudokumentation. sie liefert not-
wendiges Wissen über Konstruktion,
material, Veränderungen oder schäden
und ermöglicht die denkmalgerechte
und wirtschaftliche Planung. damit
kommt der baudokumentation eine zen-
trale rolle in der Kommunikation zwi-
schen bauverantwortlichen, architekt-
(inn)en, denkmalpfleger(inne)n, fachin-
genieur(inn)en, Handwerker(inne)n, res-
taurator(inn)en und bauforscher(inne)n
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Auch wenn das neue Urbane Gebiet in ers-
ter Linie für bestehende innerstädtische La-
gen in Betracht kommt, die sich bereits durch
eine gewisse Nutzungsmischung auszeich-
nen und planerisch fortentwickeln lassen, ist
die erhöhte Flexibilität in der Stadtplanung
durch den neuen § 6a BauNVO aus kommu-
naler Sicht zu begrüßen. Der neue Gebietstyp
ermöglicht städtebauliche Strukturen jenseits
der klassischen Büro- und Geschäftszenten
respektive den eher durch Wohnen gepräg-
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Methoden - Chancen - Nutzen, Dokumenta-
tion zum 24. Kölner Gespräch zu Architektur
und Denkmalpflege in Brauweiler am 15. Mai
2017, hrsg. v. Amt für Denkmalpflege im
Rheinland des Landschaftsverbandes Rhein-
land (LVR), Mitteilungen Heft 30, 17 x 24 cm,
122 S., im Internet herunterzuladen unter
www.denkmalpflege. lvr.de 

zu. das Heft enthält grußworte und Vor-
träge vom 24. Kölner gespräch zu archi-
tektur und denkmalpflege am 15. mai
2017 in Köln. 

ten Innenstadtrandlagen. Gerade für die Ansied-
lung von Gewerbebetrieben in der Ortsmitte er-
geben sich neue Perspektiven, da der zulässige
Lärmpegel am Tag etwas angehoben wurde.
Denkbar erscheint etwa die Umwandlung von
durch Einzelhandel geprägten Gebieten, die Leer-
stand zu beklagen haben, in neue kombinierte
Wohn- und Gewerbeflächen. Durch das Urbane
Gebiet können sich mancherorts Impulse hin zu
einer zukunftsgerechten Weiterentwicklung der
Zentren ergeben.
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ewerbe- und industrieflächen sind ein
„Jobmotor“ in der metropole ruhr.

nach den aktuellen ergebnissen des ge-
werblichen flächenmanagements ruhr
(gfm) als regionales gemeinschaftsprojekt
der business metropole ruhr gmbH (bmr)
und des regionalverbandes ruhr (rVr)
wurden auf diesen flächen allein zwischen
2005 und 2014 rund 128.000 sozialversiche-
rungspflichtige beschäftigungsverhältnisse
(sVb) durch neuansiedlung oder Verlage-
rung geschaffen. im Jahr 2014 waren in der
metropole ruhr im durchschnitt rund 44
Prozent aller sVb in gewerbe- und indus-
triegebieten tätig.
aufgrund der guten Wirtschaftsentwick-
lung und der niedrigen Zinsen bestand in
den zurückliegenden Jahren eine erhebli-
che nachfrage nach gewerblich-industriel-
len bauflächen. aus den Zahlen des gfm er-
gibt sich aber auch: 53 Prozent und damit
mehr als die Hälfte aller planerisch gesi-
cherten reserveflächen waren zum
31.12.2016 mit so genannten nutzungsbe-
schränkungen belegt. sie können also dem

Im Ruhrgebiet mangelt es an Gewerbeflächen, weil viele Areale 
aufgrund früher Nutzung nur eingeschränkt verwendet werden
können - Grund für forcierte Sanierung und Neu-Erschließung
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▲ Im Ruhrgebiet müssen viele Industriebrachen vor einer Neuansiedlung von Gewerbe saniert und nutzbar gemacht werden 

neu nutzen

markt nicht ohne erhebliche zusätzliche in-
vestitionen in aufbereitung oder erschlie-
ßung zugeführt werden. 
Zu diesen restriktionen gehören beispiels-
weise altlasten, fehlende infrastruktur oder
topographische Hindernisse (siehe tabelle
1 seite 17 oben). es ist davon auszugehen,
dass sich die situation im Jahr 2017 weiter 
verschärft hat. damit klafft weiterhin eine
eklatante lücke zwischen planerisch über
flächennutzungspläne gesicherten und
kurzfristig nutzbaren gewerbe- und indus-
trieflächen.

Weniger Beschränkungen der abbau
dieser nutzungsbeschränkungen ist neben

der planerischen sicherung von gewerbe-
und industrieflächen über den in aufstel-
lung befindlichen regionalplan ruhr - und
damit über flächennutzungspläne - eine
permanente Herausforderung für die städ-
te und Kreise, aber auch für alle privaten
akteure am flächenmarkt. Wenn der ab-
bau von nutzungsrestriktionen nicht ge-
lingt, stehen in der metropole ruhr in rund
sechs Jahren faktisch keine vermarktungs-
fähigen gewerbe- und industrieflächen
mehr zur Verfügung. 
die gute wirtschaftliche gesamtentwick-
lung führt zwar dazu, dass flächen mit 
geringfügigen nutzungsrestriktionen zwi-
schenzeitlich verstärkt in die entwicklung
genommen wurden oder bereits vermark-
tet sind. Weiterhin mit großen Herausfor-
derungen verbunden ist hingegen die 
entwicklung von flächen mit schwerwie-
genden nutzungsbeschränkungen. dazu
zählen nicht nur planerisch gesicherte flä-
chen - in der regel industriebrachen -, son-
dern auch mögliche, im regionalplan ruhr
vorgesehene regionale Kooperationsstand-
orte. diese sind für großflächige Vorhaben
vorgesehen.

Druck zur Wiedernutzung Zudem ist
davon auszugehen, dass der druck zur Wie-
dernutzung von industriebrachen in den

Gewerbliches Flächenmanagement Ruhr 

Jan Tiemann ist 
Projektmanager 
bei der Business 
Metropole Ruhr
GmbH

DER AUTOR
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kommenden Jahren weiter zunimmt. der
landesentwicklungsplan (leP) nordrhein-
Westfalen sieht derzeit noch einen fünf-
Hektar-grundsatz zur flächennutzung vor.
dies bedeutet, dass täglich nur noch fünf
Hektar fläche für siedlungs- und Verkehrs-
zwecke im land nrW neu in anspruch ge-
nommen werden dürfen. das führt dazu,
dass noch ungenutzte flächen zukünftig
nur noch in geringem umfang in anspruch
genommen werden können. 
im Zuge der energiewende wurden in den
zurückliegenden Jahren bereits landesweit
Kraftwerke stillgelegt. und das ende des
steinkohlenbergbaus erzeugt neue brach-
flächen in der metropole ruhr. Hinzu kom-
men nicht absehbare auswirkungen des
strukturwandels in anderen Wirtschafts-
zweigen wie etwa in der stahlindustrie.
bis 2019 läuft die aktuelle Projektphase des
gewerblichen flächenmanagements ruhr,
das durch die europäische union und das
land nrW aus dem Programm efre geför-
dert wird. in diesem rahmen haben sich

bmr, rVr und die Kommunen das Ziel ge-
setzt, einen deutlichen schwerpunkt bei
der Verminderung von nutzungsbeschrän-
kungen zu setzen. Ziel ist es, alle Hand-
lungsmöglichkeiten auszuloten und in
möglichst vielen fällen die mobilisierung
der flächen zu beschleunigen. 

Fördermittel knapp Zur aktivierung von
industriebrachen (siehe schaubild rechts)
sind die Kommunen und die alteigentümer
in vielen fällen auf staatliche fördermittel
angewiesen. die verfügbaren förderpro-
gramme reichen jedoch vom Volumen her
nicht aus und sind zudem in ihrer Handha-
bung schwerfällig - beispiel: Primäreffekt
des regionalen Wirtschaftsförderungspro-
gramm rWP.
Hinzu kommt, dass eine reihe von flächen
nur durch neue äußere erschließungen
nutzbar gemacht werden kann. dazu be-
nötigen die städte unterstützung aus 
mitteln zur förderung kommunaler stra-
ßenbaumaßnahmen. diese mittel sind al-
lerdings komplett ausgeschöpft, sodass
neue Projekte nicht mehr gefördert wer-
den können.
Ziel ist weiterhin, unternehmen und inves-
toren von außerhalb der metropole ruhr
flächen zur standortverlagerung und an-

siedlung zur Verfügung zu stellen, aber
auch den vorhandenen unternehmen in
den Kommunen und Kreisen spielraum für
erweiterung und Wachstum zu geben. da-
für müssen neben der planerischen siche-
rung kurzfristig verfügbarer gewerbe- und
industrieflächen auch finanzielle anreize
von land, bund und europäischer union ge-
schaffen sowie unterstützung bei der ent-
wicklung und erschließung von brachflä-
chen gewährt werden.
Ziel ist weiterhin, unternehmen und inves-

toren von außerhalb der metropole ruhr
zur standortverlagerung und ansiedlung zu
bewegen, aber auch den vorhandenen un-
ternehmen in den Kommunen und Kreisen
spielraum für erweiterung und Wachstum
zu geben. dafür müssen neben der planeri-
schen sicherung kurzfristig verfügbarer ge-
werbe- und industrieflächen auch finanziel-
le anreize von land, bund und europäischer
union geschaffen sowie unterstützung bei
der entwicklung und erschließung von
brachflächen gewährt werden. ◼

 
Bochum                                            159,83                                94,93                                59,40

Bottrop                                               51,67                                48,52                                93,91

Dortmund                                         250,61                              167,08                                66,67

Duisburg                                           112,21                                25,02                                22,30

Ennepe-Ruhr-Kreis                            134,24                                86,84                                67,72

Essen                                                112,97                                64,58                                57,17

Gelsenkirchen                                  152,36                                60,31                                39,59

Hagen                                                 40,48                                29,76                                73,53

Hamm                                              129,29                                44,07                                34,09

Herne                                                 47,90                                38,73                                80,85

Kreis Recklinghausen                       314,61                              169,09                                53,75

Kreis Unna                                        258,03                              133,43                                51,71

Kreis Wesel                                       278,81                              130,06                                46,65

Mülheim an der Ruhr                          23,20                                14,49                                62,46

Oberhausen                                        84,53                                31,88                                37,72

Metropole Ruhr gesamt           2.150,74                         1.138,80                         53,10

Vorrat an Gewerbeflächen und Nutzungsrestriktionen zum 31.12.2016

Potenzial gesamt 
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Anteil von Brachflächen am gesamten Flächenvorrat zum 31.12.2016  in Prozent
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ie Wiedernutzung von brachflächen
ist in nordrhein-Westfalen ein wich-

tiger baustein zur nachhaltigen reduzie-
rung des flächenverbrauchs. Zur erfassung
von brachflächen stellt das landesamt für
natur, umwelt und Verbraucherschutz (la-
nuV) nrW eine arbeitshilfe zur Verfügung.
die inanspruchnahme von freiflächen für
siedlungs- und Verkehrszwecke liegt bun-
desweit und in nordrhein-Westfalen seit
Jahren auf einem hohen niveau. daher ha-
ben bund, länder und Kommunen ihre be-
mühungen verstärkt, die gesetzlichen und
gesellschaftspolitischen rahmenbedingun-
gen für eine nachhaltige Verringerung der
flächeninanspruchnahme zu verbessern. 
die reaktivierung von brachflächen ist in
nrW mit seinen altindustriell geprägten
regionen in Verbindung mit der sanierung
von altlasten ein wichtiger baustein für die
reduzierung des flächenverbrauchs. für ei-
ne effektive kommunale Planung muss zu-
nächst das brachflächenpotenzial einer
Kommune ermittelt und anschließend so

weit aufbereitet werden, dass für alle be-
teiligten die erforderlichen angaben zu la-
ge und art der flächen verfügbar gemacht
werden können.

Einzelne Schritte als arbeitshilfe zur er-
fassung von brachflächen hat das lanuV
2015 einen leitfaden veröffentlicht (ar-
beitsblatt 26)1. der unter mitarbeit des
städte- und gemeindebundes nrW erstell-
te leitfaden beschreibt die hierzu notwen-
digen datengrundlage sowie die arbeits-
schritte und stellt anhand von beispielen
identifizierungsmerkmale solcher flächen
vor. in weiteren Kapiteln werden Hinweise

zu datenhaltung, fortschreibung und er-
weiterung beispielsweise für kommunale
brachflächenkataster gegeben.
in nrW gibt es keine gesetzliche Pflicht zur
erfassung von brachflächen oder zur bereit-
stellung von flächeninformationen in einem
Kataster. durch das gesetz zur stärkung 
der innenentwicklung in den städten vom
11.06.2013 wurde jedoch die ermittlung von
flächenpotenzial als abwägungsgrundlage
festgeschrieben. das städtebauliche boden-
schutzgebot des § 1 a abs. 2 baugesetzbuch
(baugb) nr. 4 wurde dahingehend ergänzt,
dass die umwandlung von landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzten flächen nach-
vollziehbar begründet werden soll.
die lanuV-arbeitshilfe beschreibt die 
erfassung von brachflächen im siedlungs-
bereich. betrachtet werden flächen mit 
einer gewerblich-industriellen, verkehrli-
chen oder sonstigen baulichen Vornutzung
inklusive Wohngebäuden und einer min-
destgröße von 500 Quadratmetern, die 
Potenzial für neue nutzung bieten. 
dazu zählen flächen, die über einen länge-
ren Zeitraum nicht oder kaum genutzt 
worden sind oder nur vorübergehend in an-
spruch genommen werden und in abseh-
barer Zeit für eine folgenutzung zur Verfü-
gung stehen. auch fallen darunter flächen,

▲ Durch Reaktivierung industrieller Brachen kann die Inanspruchnahme unbebauter Flächen deutlich verringert werden

Um den Kommunen die Identifizierung und Erfassung gewerblicher
Brachflächen zu erleichtern, hat das Land NRW einen Leitfaden 
herausgegeben mit dem klaren Ziel „Flächensparen“

Dr. Heinz Neite ist 
Leiter des Fachberei-
ches „Bodenschutz, 
Altlasten, Ökotoxikolo-
gie“ beim LANUV NRW

DER AUTOR

Arbeitshilfe zur Erstellung 
kommunaler Brachflächenkataster 
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Überblick zählt

1 landesamt für natur, umwelt und Verbraucherschutz
nordrhein-Westfalen (2015): leitfaden zur erfassung von
brachflächen in nordrhein-Westfalen, lanuV-arbeitsblatt
26, recklinghausen, https://www.lanuv.nrw.de/uploads/
tx_commercedownloads/40026_01.pdf.
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deren nutzung in absehbarer Zeit aufgege-
ben wird.

Ausgangspunkt Luftbild für die erfas-
sung von brachflächen sind nach dem la-
nuV-leitfaden zunächst die luftbilder der
jüngsten befliegung auszuwerten. die iden-
tifizierung von brachflächen, auf denen ge-
bäude stehen, ist dabei etwa anhand von
schäden am gebäude, spontanvegetation
an Weg- und gebäuderändern oder dauer-
haft leeren Parkplätzen möglich. 
Hinweise auf brachflächen ohne gebäude-
bestand ergeben sich unter anderem aus so
genannter Pioniervegetation, aus versiegel-
ten flächen unterschiedlichen materials,
aus fundamentresten oder schotterflä-
chen. Zur Überprüfung einer fläche mit an-
haltspunkten für eine brachfläche werden
ältere luftbilder ausgewertet, um eine
eventuelle bauliche Vornutzung herauszu-
finden oder abzuschätzen, über welchen
Zeitraum die fläche genutzt wurde.

Abgleich mit Zusatzdaten in bisherigen
untersuchungsgebieten hat sich gezeigt,
dass der nutzen der auswertung in der re-
gel mit der aktualität der luftbilder steigt.
dennoch ergeben sich durch abgleich der
auswertungsergebnisse mit Zusatzdaten
wie etwa dem altlastenkataster, realnut-
zungskartierungen sowie mit den daten
der Planungsbehörden und der Wirt-
schaftsförderung - etwa gewerbeflächen-,
leerstands- oder reserveflächenkataster -
weitere hilfreiche informationen. 
die Verifizierung der durch luftbildauswer-
tung sowie weitere Zusatzdaten aufgefun-
denen brachflächen gemeinsam mit Vertre-
ter/-innen der kommunalen fachbehörden
ist ein weiterer wichtiger schritt. im rah-
men einer besprechung sollten die vorlie-
genden ergebnisse überprüft und um wei-
tere sachinformationen ergänzt werden. 
die gespräche dienen unter anderem der
bündelung und Komplettierung der infor-
mationen zu fläche und nutzung - etwa
zum früheren, derzeitigen oder zukünftigen
status, zur feststellung der aktuellen nut-
zung oder einer unmittelbaren nutzungs-
perspektive, der endgültigen abgrenzung
der brachfläche oder der identifizierung
weiterer flächen.

Gewerbebrachen erkennen in den Ka-
tastern freier gewerbeflächen bei den kom-
munalen Planungsämtern oder der Wirt-
schaftsförderung sind brachflächen nicht
immer als solche erkennbar. denn zum ei-

nen handelt es sich vielfach um neu er-
schlossene gewerbeflächen, oder es fehlen
oftmals die angaben zu früherer nutzung. 
dennoch sollten die Kataster unbedingt in
die auswertung einbezogen und die 
flächen mit den erkenntnissen aus der
luftbildauswertung abgeglichen werden.
denn sie stehen in der regel digital zur Ver-
fügung und können ohne großen aufwand
gesichtet werden. in diesem Zusammen-
hang ist auf die überregionale internetseite
www.germansite.de der nrW.invest
gmbH hinzuweisen. diese veröffentlicht
gewerbeflächenangebote zusätzlich zu
kommunalen internetseiten. 
einen ähnlichen ansatz verfolgt die metro-
poleruhr gmbH mit der internetseite
www.ruhragis-online.de oder die techno-
logieregion aachen mit der internetseite
www.gistra.de . die Plattformen werden
laufend aktualisiert und enthalten aktuelle
informationen über freie gewerbe- und in-
dustrieflächen. Von interesse können auch
daten von immobiliengesellschaften gro-
ßer unternehmen sein. 

Kommunales Verzeichnisbrachflächen
können in ein kommunales brachflächen-
kataster aufgenommen und zu jedem
standort mit weiteren für das kommunale
flächenmanagement erforderlichen anga-
ben ergänzt werden. Hierdurch werden sie
auch für Planungs-, landschafts- und bo-
denschutzbehörden verfügbar gemacht. 
damit wird eine wesentliche grundlage für
die kommunale abwägung gemäß § 1a abs.
2 baugb geschaffen und der blick auf die
reaktivierung von brachflächen gelenkt.
ein brachflächenkataster unterstützt die
behörden im umgang mit häufigen Hin-
dernissen gegenüber der
flächenentwicklung wie
beispielsweise eigentü-
merinteressen oder altlas-
ten. darüber hinaus kann
es den oftmals langwieri-
gen Prozess zur Wieder-
nutzung von flächen be-
schleunigen.
in der stadt solingen wur-
den bei einem erfassungs-
projekt rund 160 brachflä-
chen identifiziert und in
ein brachflächenkataster

aufgenommen. anschließend hat die stadt
im rahmen eines integrierten brachflä-
chenmanagements einen intensiven aus-
tausch mit allen beteiligten dienststellen
über die weitere nutzung dieser flächen be-
gonnen. Hierzu gehörte zunächst die erstel-
lung eines flächenpasses. in weiteren
schritten wurden festlegungen zum daten-
und Projektmanagement getroffen. 

Förderung möglich um im flächenma-
nagement die Kenntnisse über brachflä-
chen und ihren stellenwert zu vertiefen,
wird die erfassung von brachflächen durch
das nrW-ministerium für umwelt, land-
wirtschaft, natur- und Verbraucherschutz
(mulnV) unterstützt. Projekte zur erfas-
sung von brachflächen können in nrW
nach den nrW-richtlinien über die gewäh-
rung von Zuwendungen für die gefahren-
ermittlung und sanierung von altlasten 
sowie für weitere maßnahmen des boden-
schutzes2 zu 80 Prozent gefördert werden. 
interessierte Kreise, kreisfreie städte und
gemeinden können die Zuwendungen bei
den bezirksregierungen jeweils im dezer-
nat 52 beantragen. die förderung ist an 
eine einheitliche und nachprüfbare Vorge-
hensweise geknüpft, die in der lanuV-ar-
beitshilfe beschrieben ist. Wegen der un-
terschiedlichen rahmenbedingungen in
den Kommunen bietet die Vorgehensweise
aber ausreichend gestaltungsspielraum -
etwa bei der abgrenzung des untersu-
chungsgebiets und der zu verwendenden
datengrundlage. ◼

▶ In der Stadt Solingen 
wurden Brachflächen in ein

entsprechendes Kataster 
aufgenommen

2 richtlinien über die gewährung von Zuwendungen für die
gefahrenermittlung und sanierung von altlasten sowie für
weitere maßnahmen des bodenschutzes. rderl. d. ministe-
riums für Klimaschutz, umwelt, landwirtschaft, natur- und
Verbraucherschutz vom 13.01.2015
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er im februar 2017 in Kraft getretene
landesentwicklungsplan (leP) legt die

strategischen Ziele zur räumlichen entwick-
lung von nordrhein-Westfalen fest. Zu sei-
nem wesentlichen inhalt gehört unter an-
derem die Planung von siedlungsflächen.
Ziel 6.1-1 „flächensparende und bedarfsge-
rechte siedlungsentwicklung“ gibt dabei
vor, dass die regionalplanung allgemeine
siedlungsbereiche (asb) sowie bereiche für
gewerbliche und industrielle nutzungen
(gib) bedarfsgerecht festlegt. 
in den erläuterungen zu Ziel 6.1-1 wird aus-
geführt, was der leP unter „bedarfsge-
recht“ versteht: einerseits ausreichend flä-
chen für eine entsprechende entwicklung
zur Verfügung zu stellen, andererseits die
neuausweisung von flächen auf das erfor-
derliche maß zu beschränken. dabei kommt

tung der methoden für den regionalplane-
rischen flächenbedarf erforderlich. dazu
gab die landesplanungsbehörde im märz
2011 beim institut für stadtbauwesen und
stadtverkehr der rWtH aachen ein gutach-
ten in auftrag. 
bezüglich der methodischen ansätze geht
aus dem gutachten unter anderem die emp-
fehlung hervor, den trend in den daten des
siedlungsflächenmonitorings fortzuschrei-
ben. dies wurde im leP 2017 als neue metho-
de der bedarfsermittlung im bereich der
Wirtschaftsflächen festgeschrieben (erläu-
terungen zu Ziel 6.1-1 leP 2017, seite 51 ff.).
im rahmen des siedlungsflächenmonito-
rings werden auch die siedlungsflächenre-
serven in den Kommunen erhoben. nach §
4 abs. 4 landesplanungsgesetz (lPlg)
kommt diese aufgabe den regionalpla-
nungsbehörden zu. gleichzeitig sind die
Kommunen nach § 37 abs. 2 lPlg verpflich-
tet, den regionalplanungsbehörden für das
monitoring die raumbezogenen informa-
tionen über die entwicklungen im gemein-
degebiet mitzuteilen. 

der sachgerechten ermittlung des flächen-
bedarfs für die siedlungsentwicklung eine
zentrale rolle zu.

Ermittlung des Flächenbedarfs auf-
grund der demografischen entwicklung,
des wirtschaftlichen strukturwandels und
der notwendigkeit, die unterschiedlichen
Vorgehensweisen in den Planungsregionen
zu vereinheitlichen, war eine Überarbei-

Die Methode, den kommunalen Bedarf an Gewerbeflächen zu 
ermitteln und den Flächenvorrat abzuschätzen, hat Schwachstellen
und benachteiligt vor allem Kommunen in Wachstumsregionen 

stille Reserven

Rudolf Graaff ist 
Beigeordneter für
Bauen und Vergabe
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW

DER AUTOR

Siedlungsflächenmonitoring muss besser werden 

D

▲ Aus der Luft lassen sich unbebaute Flächen für eine mögliche Gewerbeansiedlung leichter ermitteln
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Erhebung alle drei Jahre Hierzu gehö-
ren auch die bauleitplanerisch gesicherten
flächenreserven für gewerbe sowie
Hemmnisse gegenüber einer nutzung. das
gesetz sieht für die erhebung der sied-
lungsflächenreserven einen rhythmus von
drei Jahren vor. so gibt das monitoring ei-
nen Überblick über die aktuellen flächenre-
serven und gibt darüber hinaus aufschluss
über die tatsächliche neuinanspruchnah-
me der planerischen reserven auf ebene
des flächennutzungsplans (fnP). 
der bedarf an neuen Wirtschaftsflächen er-
gibt sich aus dem siedlungsflächenmonito-
ring. dazu wird für jeweils eine region die
durchschnittliche jährliche flächeninan-
spruchnahme mindestens der letzten zwei
monitoring-Perioden mit den Jahren des
Planungszeitraums multipliziert. 
die regionalplanung stellt diesem bedarf
die planerisch verfügbaren flächenreserven
gegenüber, die auf grundlage des sied-
lungsflächenmonitorings ermittelt wur-
den, und entscheidet über die Verteilung
des prognostizierten bedarfs auf die Kom-
munen. dabei werden auch raumordneri-
sche Kriterien berücksichtigt - insbesondere
die anzahl der beschäftigten, die zentral-
örtliche bedeutung der Kommune und die
Wirtschaftsstruktur - sowie nach dem so
genannten gegenstromprinzip ein von der
Kommune nachgewiesener flächenbedarf.

Katalog von KriterienVerfahren und er-
hebungsparameter des siedlungsflächen-
monitorings sind nicht im leP selbst, son-
dern in einem „Kriterienkatalog des
siedlungsflächenmonitorings“ geregelt,
mit dem die landesplanungsbehörde min-
destanforderungen im sinne der Vergleich-
barkeit der erhobenen daten bestimmt hat.
diesen Katalog legte die nrW-landesregie-
rung im Jahr 2013 erstmals im Vorfeld der
landesweiten erhebung der siedlungsflä-
chenreserven fest.
er sieht als untergrenze für eine gewerbe-
flächenreserve eine größe von 0,2 Hektar
vor. dabei ist anzugeben, ob die fläche pla-
nerisch verfügbar, eine betriebsgebundene
reserve oder eine brache ist. der Kriterien-
katalog definiert eine brache als eine vor-
genutzte fläche mit oder ohne gebäudebe-
stand, auf der keine nutzung oder
wesentliche restnutzung mehr stattfindet
oder die zum Zeitpunkt der erhebung nicht
plankonform genutzt wird, aber einer bau-
lichen nutzung zugeführt werden könnte. 
dabei soll eine fläche mit leer stehenden
gebäuden, die kurzfristig - sprich: innerhalb

von zwei Jahren - wieder genutzt werden
können, nicht als brache gelten. demge-
genüber ist eine betriebsgebundene ge-
werbereserve eine fläche, die zur erweite-
rung eines betriebs vorgehalten wird,
wobei sie im eigentum oder in einem Pacht-
verhältnis des Wirtschaftsbetriebs zur eige-
nen nutzung stehen muss und der Wirt-
schaftsbetrieb in der Kommune bereits eine
fläche gewerblich nutzt.

Kritik aus kommunaler Sicht die kom-
munalen spitzenverbände hatten die unter-
grenze von 0,2 Hektar für die festlegung als
gewerbeflächenreserve im Vorfeld kritisiert.
denn in dieser Kleinteiligkeit besteht keine
Zuständigkeit der regionalplanung und da-
mit der landesplanung. sofern es sich hier-
bei um grundstücke im unbeplanten innen-
bereich handelt, ist bereits die kommunale
planungsrechtliche steuerungsmöglichkeit
deutlich eingeschränkt. die kommunalen
spitzenverbände hatten als untergrenze
mindestens 0,5 Hektar gefordert. 
auch die definition der brachfläche war
hinterfragt worden, weil zu befürchten war,
dass die erhebungen zu ergebnissen führen
würden, die nicht der tatsächlichen nutz-
barkeit ehemals verwendeter flächen ent-
sprechen. eine fläche mit gebäuden ist
nach auffassung der kommunalen spitzen-
verbände nur dann eine brache, wenn sie
über einen längeren Zeitraum ungenutzt
und funktionslos geworden ist und Poten-
zial für eine neue nutzung aufweist. 
entgegen den Überlegungen der staatskanz-
lei sollte dieser Zeitraum der nicht-nutzung
aber nicht zwei, sondern fünf Jahre betragen.
denn oftmals wird es nicht gelingen, in ei-

nem Zeitraum von zwei Jahren ein städte-
bauliches Konzept für eine neue nutzung ab-
zustimmen und die bauleitplanung abzu-
schließen. Zudem kann es nicht sein, dass ein
gebäude nur deshalb als brache angesehen
wird, weil es über einen Zeitraum von zwei
Jahren nicht genutzt worden ist. 
bei den betriebsgebundenen reserveflä-
chen hatten die kommunalen spitzenver-
bände darauf hingewiesen, dass den Kom-
munen regelmäßig nicht bekannt und den
unternehmen oftmals nicht klar ist, ob und
ab wann solche flächen nicht mehr zur spä-
teren nutzung benötigt werden. im Übri-
gen besteht darüber keine auskunftspflicht
gegenüber den Kommunen. indem man die
vorgesehenen Kriterien für betriebsgebun-
dene reserveflächen beibehält, nimmt man
in Kauf, dass die erhobenen daten ungenau
und daher wenig aussagekräftig sind.

Erste Erhebung 2014 auf der grundlage
des Kriterienkatalogs führte die nrW-lan-
desregierung 2014 die erste landesweite er-
hebung der siedlungsflächenreserven
durch und legte im november 2015 zum ers-
ten mal landesweit vergleichbare ergebnis-
se zu den flächenreserven vor (siedlungs-
flächenmonitoring nordrhein-Westfalen,
ergebnisbericht, erhebung der siedlungs-
flächenreserven 2014). danach standen für
das land nordrhein-Westfalen zum stich-
tag 01.01.2014 insgesamt 17.529 Hektar ge-
werbeflächenreserven in flächennutzungs-
plänen zur Verfügung. dabei beträgt die
durchschnittliche größe der gewerbeflä-
chenreserve 1,96 Hektar.
interessant im Hinblick auf die Verfügbar-
keit von gewerbeflächenreserven ist der

▶ Flächennutzungs-
kartierung  - hier die
digital bearbeitete

FNK für Oberhausen
vom Team Geodaten,
Stadtplanwerk und
Luftbilder - ist eine
Grundlage für die
Stadt-, Freiraum- 

und Regionalplanung 
sowie die Wirt-

schaftsförderung
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meinden deutlich verbessern. Zur definiti-
on einer brachfläche wird ausgeführt, dass
hierfür im einzelfall auch bis zu fünf Jahre
nicht- oder mindernutzung angesetzt wer-
den können. für das merkmal „betriebsge-
bundenheit von flächenreserven“ wird
klargestellt, dass auch ein options- oder
Vorvertrag zum Kauf der fläche ausreicht. 
Zudem müssen betrieb und inhaber der ei-
gentums- oder nutzungsrechte nicht iden-
tisch sein. auch eine nachvollziehbare Ver-
bindung zwischen beiden genügt - etwa bei
rechtlich selbständigen unternehmen einer
unternehmensgruppe oder einer auftei-
lung in mehrere einheiten, die sich in Hän-
den unterschiedlicher familienmitglieder
befinden. 
eine weitere wichtige ergänzung stellt die
aussage dar, dass eine solche reservefläche
nicht zwingend in derselben Kommune wie
der betrieb liegen muss. mit Hilfe der Hand-
reichung wurde dann im Jahr 2017 die zwei-
te landesweite erhebung der siedlungsflä-
chenreserven eingeleitet. deren ergebnisse
liegen noch nicht vor.

Weitere Änderungen nötig grundle-
gende Änderungen an den Parametern des
siedlungsflächenmonitorings blieben im
rahmen der Handreichung naturgemäß
aus. Hierfür ist eine Änderung des Kriterien-
katalogs erforderlich. der städte- und ge-
meindebund nrW setzt sich daher gegen-
über der neuen landesregierung dafür ein,

dass die reserveflächenerhebung zukünf-
tig auf die für die regionalplanung notwen-
digen Kriterien und die hierfür angemesse-
ne detailtiefe beschränkt wird. 
aus diesem grund haben die kommunalen
spitzenverbände gegenüber dem jetzt für
landesplanung neu zuständigen nrW-mi-
nisterium für Wirtschaft, innovation, digi-
talisierung und energie (mWide) angeregt,
als Kriterium für die festlegung einer
brachfläche die aktuelle Vorgabe der nicht-
oder mindernutzung von mehr als zwei
Jahren generell auf den Zeitraum von fünf
Jahren zu erhöhen und die untergrenze für
die festlegung als baulücke auf mindestens
0,5 Hektar anzuheben. 
gerade angesichts der gestiegenen nach-
frage nach gewerbeflächen muss das land
eine vorausschauende und längerfristige
flächenpolitik der Kommunen ermögli-
chen. dies setzt einen angemessenen um-
gang mit reserveflächen voraus, welcher
der planerischen realität in den städten
und gemeinden rechnung trägt. 

Vorrat realistisch berechnen insofern
muss die landesregierung dafür sorge 
tragen, dass alle regionalplanungsbe-
hörden im rahmen des siedlungsflächen-
monitorings nur solche flächenreserven
zur abdeckung des kommunalen bedarfs
anrechnen, die auch tatsächlich für die 
entwicklung als Wirtschaftsfläche in frage
kommen. denn in der Praxis können nicht
alle standorte mit vermeintlicher eignung
als siedlungsfläche aktiviert werden. dies
gilt insbesondere für brachflächen.
des Weiteren muss die bedarfsermittlung
auf der grundlage der daten des siedlungs-
flächenmonitorings berücksichtigen, dass
hier nur ein trend aus der Vergangenheit
fortgeschrieben wird. auch berücksichtigt
die landesweite bevölkerungsprognose von
it.nrW weder kommunale strategien ge-
gen bevölkerungsverlust oder pro bevölke-
rungszunahme noch die bereitschaft der
einzelnen Kommunen in Wachstumsregio-
nen, die für das prognostizierte bevölke-
rungswachstum erforderlichen siedlungs-
flächen zu entwickeln oder auszuweisen.◼

Der Ergebnisbericht Siedungs-
flächenmonitoring NRW 
ist im Internet herunter-
zuladen unter www.
flaechenportal.nrw.de ,
Rubrik „Infothek / Regio-
nal- und Landesplanung
/ Dokumente“ 

anteil der grundstücke, der von ortsansäs-
sigen betrieben für eine erweiterung vor-
gehalten wird. landesweit trifft dies auf
rund 24 Prozent der gewerblich nutzbaren
reserven zu. in einigen kreisfreien städten
und Kreisen liegt der Wert sogar über der
40-Prozent-marke. somit ist ein beträchtli-
cher teil der dokumentierten gewerbere-
serven auf absehbare Zeit nicht am markt
verfügbar, sondern nur für das jeweilige
unternehmen. 
die bedeutung von brachflächen variiert
stark zwischen den landesteilen. im gebiet
des regionalverbandes ruhr und in der Pla-
nungsregion düsseldorf haben sie die
höchste relevanz. im ruhrgebiet machen
die brachflächen bei den gewerbeflächen-
reserven teilweise mehr als 80 Prozent des
gesamten Potenzials aus.

Erkennbar Schwachstellen der ergeb-
nisbericht bestätigte die Kritik der kommu-
nalen spitzenverbände an der einstufung
der brachflächen und betriebsgebundenen
flächen. sie hatten den Kommunen bei der
erhebung erhebliche Probleme bereitet. bei
einem erfahrungsaustausch im Januar 2016
wurde die erhebung von 2014 gemeinsam
mit der landesplanungsbehörde sowie wei-
teren ministerien und Verbänden ausge-
wertet. 
neben einer generellen Überprüfung des
Kriterienkatalogs regten die kommunalen
spitzenverbände an, diesen besser zu erläu-
tern und das monitoring so zu gestalten,
dass es technisch einfacher umzusetzen
wäre. Während die staatskanzlei eine Än-
derung des Kriterienkatalogs für die erhe-
bung zum stichtag 1.1.2017 ablehnte, wur-
den die anderen anregungen aufgegriffen
und die Probleme bei der anwendung des
Kriterienkatalogs in einem Workshop mit
Vertretern der kommunalen spitzenver-
bände, der Kommunen, der regionalpla-
nung, der landesplanung und dem ils erör-
tert. 

Kriterienkatalog erläutertals ergebnis
gab die staatskanzlei im februar 2017 eine
„Handreichung zum Kriterienkatalog“ he-
raus, welche durch schaubilder und konkre-
te Praxisbeispiele die anwendung des Kri-
terienkatalogs anschaulich macht. durch
weitere erläuterungen wird die Handha-
bung des siedlungsflächenmonitorings ins-
gesamt erleichtert. 
inhaltlich finden sich in der Handreichung
ausführungen, welche die identifizierung
von reserveflächen in den städten und ge-
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Eine ausschließliche Orientierung an den
Prognosedaten von IT.NRW könnte zu
deutlichen Fehlinvestitionen in die Infra-
struktur führen. Daher sollten die Gutach-
ten und Konzepte der Kommunen eben-
falls berücksichtigt werden - zum einen,
damit zukünftige Trends und Entwicklun-
gen Eingang finden in die Bedarfsberech-
nung, und nicht zuletzt um die zeitaufwän-
digen Verfahren zu beschleunigen, mit de-
nen der für die Region ermittelte Bedarf
auf die Gebietskörperschaften verteilt
wird. 
Schließlich dürfen auch solche Kommunen
nicht benachteiligt werden, die aufgrund
faktischer oder planerischer Entwicklungs-
hindernisse Wirtschaftsflächen in der Ver-
gangenheit nicht bedarfsgerecht auswei-
sen konnten. Vielmehr müssen die Ursa-
chen einer unterdurchschnittlichen Flä-
chenentwicklung analysiert und diese
muss gegebenenfalls durch Zuweisung ei-
nes Sonderbedarfs ausgeglichen werden.
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iele ehemalige industriestandorte in
den Kommunen liegen brach und wä-

ren ideal geeignet für Handwerk, gewerbe
und industrie. die notwendige aufberei-
tung dieser meist vorbelasteten brachflä-
chen durch altlastensanierung und flä-
chenrecycling ist eine wichtige aufgabe,
um mit dem begrenzten gut fläche spar-
sam umzugehen und beim kommunalen
Wachstum dem Verbrauch von naturraum
- insbesondere landwirtschaftliche nutzflä-
chen - vorzubeugen.
ein vielfältiges und lebendiges gewerbe ist
unverzichtbar für die schaffung und siche-
rung von arbeitsplätzen und bildet das
wirtschaftliche fundament für die entwick-
lung der städte, gemeinden und Kreise im
land. Viele Kommunen in nrW stehen aber
vor dem Problem, dass sie für die erweite-

rung, Verlagerung oder neuansiedlung von
Handwerksbetrieben, gewerbe und indus-
trie kaum noch über flächen im innenbe-
reich verfügen, die frei sind von altlasten
und schadstoffen in gebäuden, boden und
grundwasser. 
diese flächen müssen für eine neue nut-
zung gemäß den Vorschriften des boden-
schutz-, abfall- und Wasserrechts saniert
werden - eine interdisziplinäre und an-

spruchsvolle aufgabe. ausreichend perso-
nelle Kapazitäten und finanzielle mittel
sind dafür notwendig. Hier unterstützt der
aaV - Verband für flächenrecycling und alt-
lastensanierung die städte und gemeinden
in nordrhein-Westfalen. 

AAV springt ein auf antrag der Kommu-
nen beseitigt der aaV überall dort altlasten,
wo zum beispiel ein Verursacher der Verun-
reinigungen nicht mehr herangezogen wer-
den kann und die flächen im kommunalen
eigentum stehen. in der regel ist der aaV
maßnahmenträger, bringt sein in 30 Jahren
erworbenes Know-how ein und übernimmt
bis zu 80 Prozent der Kosten. 
in aachen beispielsweise entstand mit un-
terstützung des aaV auf dem ehemaligen
belgischen militärgelände Camp Pirotte der
gewerbepark brand. seit der sanierung im
Jahr 2012 verfügt die stadt über ein rund 14
Hektar großes gelände für kleine und mitt-
lere Handwerks- und dienstleistungsbe-
triebe. neben einem umfangreichen abriss
von gebäuden wurden schlacken sowie mi-
neralöl- und teerhaltige schadstoffe aus
dem untergrund entfernt.
dabei wurde besonderes augenmerk auf
den schutz der anlieger gelegt. das inte-

Dr. Roland Arnz ist 
Geschäftsführer des
AAV - Verband für 
Flächenrecycling und
Altlastensanierung
NRW

DER AUTOR 

Wo ehemalige Gewerbeflächen wegen Schadstoffbelastung nicht
weiter genutzt werden können, hilft der AAV - Verband für 
Flächenrecycling und Altlastensanierung NRW bei der Sanierung

Vorfahrt für die Brache 
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Viele ehemalige Industrieareale wie 
hier in Solingen müssen vor erneuter 
Nutzung von Schadstoffen befreit werden
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resse an dem di-
rekt an der auto-
bahn gelegenen
altstandort ist
groß. bisher wur-
den bereits rund 90 Prozent des Parks ver-
kauft, und die stadt konnte damit ihre ver-
fügbare fläche für gewerbeansiedlung
verdoppeln.

IT statt Schneidwaren auch in solingen
reaktiviert der aaV derzeit auf dem gelände
der ehemaligen schneidwarenfabrik ras-
spe einen fast 200 Jahre lang genutzten ge-
werbestandort. die rund sechs Hektar um-
fassende fläche, die eine für die region
außergewöhnlich ebene und leicht zugäng-
liche oberflächenform aufweist, soll vor al-
lem innovative und emissionsarme it- und
internetdienstleister in die stadt bringen.
bei den untersuchungen und Planungen
zur aufbereitung stehen neben der beseiti-
gung der altlasten der denkmalschutz, ar-
ten- und landschaftsschutz sowie die infor-
mation der Öffentlichkeit im Vordergrund.
Zurzeit erfolgt die abstimmung mit der
stadt solingen über weitere Planungen zur
erschließung und entwicklung. diese sind
wesentliche rahmenbedingung bei der an-
schließenden sanierungsplanung für ein

nutzungsbezogenes und kostenoptimiertes
Vorgehen.
altlastensanierung ist aber nicht nur für in-
nenstädte lukrativ, sondern kann auch in
abgelegenen regionen die Wirtschaftskraft
nachhaltig steigern. so gelang beispielswei-
se mitten im eggegebirge bei Willebades-
sen die sanierung des standorts eines ehe-
maligen Holzimprägnierwerks. das rund
drei Hektar große gelände wurde mehr als
100 Jahre lang industriell genutzt. boden,
grundwasser und gebäude waren mit
schwermetallen verunreinigt und mussten
saniert werden. Heute arbeitet dort erfolg-
reich ein biomasse-, energie- und maschi-
nenring und versorgt die umgebung unter
anderem mit Hackschnitzeln, strom und
biogas.

Nachnutzung mitdenken die erfah-
rung zeigt: der erfolg einer sanierung hängt
nicht nur von professioneller Planung und
ausführung ab. entscheidend bei jedem
Projekt sind die geplante nachnutzung und
eine enge abstimmung. dazu gehört eine

frühzeitige einbindung aller Partner und in-
teressengruppen sowie eine offene Kom-
munikation. für die reaktivierung von ge-
werbeflächen wäre es außerdem hilfreich,
wenn die Kommunen mehr als bisher finan-
ziell die möglichkeit hätten, flächen zu er-
werben und zu bevorraten. 
denn häufig sind ankauf der flächen durch
die Kommune und unternehmerische in-
vestitionszeiträume wesentlich für die Ver-
fügbarkeit und realisierung. bei der Klä-
rung von interessen zwischen eigentümer
und Kommunen kann zusätzlich der flä-
chenpool nrW vermitteln und aufklären.
ein wichtiger baustein sind nicht zuletzt
brachflächenkataster. schließlich gelingt
eine systematische und wirtschaftlich trag-
bare reaktivierung innerstädtischer alt-
standorte nur auf basis belastbarer grund-
lagen und daten.
für die identifizierung und auswahl geeig-
neter brachflächen sowie für Projektanfra-
gen und -anmeldungen beim aaV kann zur
beratung und unterstützung frühzeitig mit
den fachleuten des Verbandes Kontakt auf-
genommen werden. dabei können in einem
beratungsgespräch individuelle fragen dis-
kutiert sowie auf der grundlage der fachli-
chen und rechtlichen randbedingungen be-
antwortet werden. 

Entscheidung der Gremien die ge-
schäftsstelle des aaV prüft die eintrittsvo-
raussetzungen und stellt das Projekt den
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Seit seiner Gründung hat der AAV

landesweit mehr als 150 Projekte bear-

beitet. Schwerpunkt sind kleine und

mittelgroße Flächen der kreisangehöri-

gen Städte und Gemeinden. Die zentral

gelegenen Standorte weisen meist eine

gute Anbindung an Verkehrsinfrastruk-

tur und Zielmärkte auf, und dies macht

sie attraktiv für Neuansiedlung oder Er-

weiterung bestehender Betriebe. Der

AAV ist eine unabhängige, selbstver-

waltete Körperschaft des öffentlichen

Rechts, in der Land, Kommunen und

Wirtschaft fachlich sowie zur Finanzie-

rung der AAV-Aufgaben partnerschaft-

lich zusammenarbeiten. Er dient dem

Wohl der Allgemeinheit.

Weitere Informationen im Internet 

unter www.aav-nrw.de 

▶ Mit Unter-
stützung des AAV

entstand in Aachen 
auf dem ehemaligen
belgischen Militär-

gelände Camp 
Pirotte der Gewerbe-

park Brand

◀ Das Gelände der 
früheren Solinger
Fabrik Rasspe, die
seit 1827 Teile für
landwirtschaftliche
Maschinen sowie
Sägen und Messer
herstellte, wird 
nach Sanierung
durch den AAV 
wieder nutzbar sein
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gremien des aaV vor. dort werden die
machbarkeit, die Verhältnismäßigkeit und
die finanzierung abgestimmt. die aufnah-
me der Projekte in den maßnahmenplan
wird durch die delegiertenversammlung
beschlossen und dem nrW-umweltminis-
terium als aufsichtsbehörde zur genehmi-
gung vorgelegt.
der beginn der maßnahmen erfolgt nach
dringlichkeit mit dem abschluss eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrags zwischen
Kommune und aaV. darin werden die
durchzuführenden arbeiten, deren zeitli-
che reihenfolge, der Kostenrahmen und
die Verteilung der Kosten festgelegt.
der öffentlich-rechtliche Vertrag ist der
beginn der eigentlichen Projektarbeit auf
dem Weg zu einer neuen nutzung der flä-
che. der aaV übernimmt die Koordinie-
rung und durchführung sämtlicher arbei-
ten, die für die aufbereitung notwendig
sind. 
so managen die fachleute des aaV die aus-
schreibung und die Vergabe, die fachliche
und finanzielle steuerung sowie Kontrolle
und überwachen die einhaltung der Pro-
jektziele - alles in enger absprache mit den
Kommunen und den zuständigen behör-
den. berücksichtigt werden auch weitere
untersuchungen und gutachten wie bei-
spielsweise zum artenschutz und zur
Kampfmittelproblematik. 

Mittler und Moderator für all diese
aufgaben stellt sich der aaV als erfahrener
berater, mittler und moderator zur Verfü-
gung. der Verband wird weiterhin alle Part-
ner dafür sensibilisieren, nicht den ver-
meintlich leichten „Weg auf die grüne
Wiese“ einzuschlagen, sondern altstandor-
te durch professionelle sanierung aufzu-
werten und in den Wirtschaftskreislauf zu-
rückzuführen. 
dies ist eine aufgabe für generationen.
aber sie zahlt sich letzten endes aus - für
gewerbe, industrie und dienstleister eben-
so wie für Klima und umwelt. Vor allem
aber ist sie gewinn bringend für die städte
und gemeinden in nrW. 
berechnungen zeigen, dass die reaktivie-
rung von brachen oftmals nicht mehr Zeit
benötigt und nicht mehr mittel erfordert
als die inanspruchnahme neuer flächen.
Wer altstandorte bevorzugt saniert und
nutzt, kann zudem seine Wirtschaftskraft
nachhaltig stärken, die attraktivität der in-
nenstadt steigern und die anforderungen
an zukunftsfähige städte mit kurzen We-
gen und hoher Vielfalt besser erfüllen. ◼

ÜBER HECKE UND ZAUN HINWEG...

n rhein und ruhr sind zahlreiche
siedlungen des frühen 20. Jahr-

hunderts erhalten. unter dem motto
„Über Hecke und Zaun hinweg…“ disku-
tierten rund 120 denkmalpfleger/innen,
architekt(inn)en und stadtplaner/in-
nen beim fünften rheinischen tag für
denkmalpflege im Juni 2017 über Wert
und bedeutung historischer siedlungs-
architektur und beleuchteten frage-
stellungen zum umgang mit dieser
denkmalgattung sowie ihrer öffentli-
chen akzeptanz. in der Publikation sind
die grußworte, Vorträge, beiträge der
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Historische Siedlungsarchitektur, Doku-
mentation zum 5. Rheinischen Tag für
Denkmalpflege in Düren am 7. Juni 2017,
hrsg. v. Amt für Denkmalpflege im Rhein-
land des Landschaftsverbandes Rhein-
land (LVR), Mitteilungen Heft 29, 17 x 24
cm, 80 S., herunterzuladen unter 
www.denkmalpflege. lvr.de 

WEGE ZUR FAHRRADSTADT - ANALYSEN 
UND KONZEPTE

Heiner Monheim, 17,80 Euro, inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten, ISBN 978-3-88864-552-

5; 2017; 232 Seiten, VAS Verlag für Akademische Schriften, Altkönigstraße 32, 61350 Bad

Homburg, Telefon 06172-6811-656, Fax 06172-6811-657, E-Mail: info@vas-verlag.de 

Podiumsdiskussion sowie das anläss-
lich des denkmaltages entworfene
denkmalrätsel und die themen der ex-
kursionen dokumentiert.

er autor zeigt die Potenziale einer
fahrradfreundlichen stadt- und Ver-

kehrsentwicklung und analysiert, welche
akteure mit welchen Konzepten und
maßnahmen ihr planerisches Handeln
wie verändern müssen, dass auch in
deutschland eine durchgreifende renais-
sance des radverkehrs möglich wird. das
Potenzial für einen echten fahrradboom
ist vorhanden. Wie es am wirkungsvolls-
ten genutzt werden kann, zeigt monheim
an vielen konkreten beispielen. und er
bietet für die verschiedenen akteure in
Politik, Verwaltungen und Verbänden
wichtige argumente, die sie bei der um-
setzung einer systematischen fahrrad-
förderung nutzen können. 

az: 33.1.2

D
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us der it-Welt ist man gewöhnt, dass
alle paar monate ein neues Zauber-

wort die runde macht. nach Cloud Compu-
ting und big data ist jetzt blockchain an der
reihe. meistens wird eine neue technik als
revolution der informationstechnologie an-
gepriesen. ist es diesmal tatsächlich so? und
wenn ja, welche auswirkungen hat die
blockchain auf die Kommunen?
ins gerede kam diese neue technik ende 2017
im Zusammenhang mit der Kryptowährung
bitcoin. deren Wert schoss innerhalb weni-
ger Wochen buchstäblich durch die decke.
spekulationsgewinne wie zu Zeiten der dot-
com-blase um das Jahr 2000 erschienen
möglich. und plötzlich wollten alle wissen,
wie eine Kryptowährung funktioniert. 
die antwort heißt blockchain. dabei handelt
es sich - in einem satz zusammengefasst -
um eine dezentrale datenbank, die durch
Kombination mehrerer sicherheitsfunktio-
nen quasi immun ist gegen manipulation
und fälschung. damit kann die blockchain
eine funktion übernehmen, für die bisher

mächtige institutionen mit einem teuren
apparat nötig waren: der vertrauenswürdige
makler, ein so genannter intermediär. in der
finanzwelt waren und sind dies die banken,
welche die Zuverlässigkeit und stimmigkeit
von geldgeschäften garantieren. sie tun dies
mit großem erfolg, verlangen aber dafür
auch ordentlich gebühren. 
nun ist auch eine blockchain nicht frei von
Kosten. sie erfordert hunderte superschnelle
rechner und leistungsfähige datennetze.
aber es sind weder eigene gebäude nötig
noch Personen, die ausschließlich die block-
chain am laufen halten. 

Bewährtes kombiniert in der block-
chain sind zwei technologien vereint, die
es schon länger gibt: dezentrale speicher
und Verschlüsselung. aber in der Kombina-
tion entsteht daraus ein neues instrument.
so ist eine blockchain die kontinuierliche
und unveränderbare aufzeichnung aller
transaktionen. es wird also nicht in erster
linie das ergebnis sämtlicher Handelsvor-

gänge gespeichert, sondern der Weg dahin.
auf ein bankkonto übertragen hieße das:
nicht der Kontostand, sondern die liste al-
ler buchungen. denn daraus lässt sich je-
derzeit das aktuelle guthaben oder minus
auf dem Konto errechnen. 
damit niemand dieses buchungsprotokoll
zu seinen gunsten fälscht, wird technisch
ein hoher aufwand getrieben. so ist das
Protokoll auf vielen rechnern gleichzeitig
gespeichert. das können hunderte oder
tausende sein. und transaktionen gelten
erst dann als vollzogen, wenn sie auf allen
rechnern identisch dokumentiert sind. 
Zudem macht man die transaktionen fäl-
schungssicher, indem sie zu datenblöcken
verbunden werden. aus jedem einzelnen
datenblock wird nach einem erprobten
kryptografischen Verfahren eine Quersum-
me gebildet, der so genannte Hash-Wert.
Würde auch nur ein Zeichen in dem block
geändert oder würden auch nur zwei Zei-
chen die Plätze tauschen, entstünde eine
neue Quersumme. da zudem die Prüf-
Quersumme älterer datenblöcke in neue
datenblöcke eingebaut wird, würde eine
manipulation auch länger zurückliegender
transaktionen sofort auffallen. 

Schutz Rechenrätsel Zu guter letzt wer-
den an die Personen, die mit dem Hash-
Verfahren neue datenblöcke herstellen,
besonders hohe anforderungen gestellt.
sie müssen beim errechnen der Quersum-

Die dezentrale Datenbank-Technologie Blockchain hat das 
Versuchsstadium hinter sich gelassen und wird jetzt in konkreten 
Anwendungen erprobt - auch in der öffentlichen Verwaltung

Mehr Sicherheit in der Kette

A

Ein vergleichsweise 
einfaches Datenbankkonzept könnte 
Vertrauen schaffende Institutionen ersetzen
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me eines datenblocks bestimmte bedin-
gungen erfüllen. dies schaffen sie nur mit
extrem leistungsfähigen rechnern. als be-
lohnung erhalten diese „miner“ eine virtu-
elle Wertmarke innerhalb der blockchain.
auf diese Weise ist etwa die Kryptowäh-
rung bitcoin entstanden. 
allerdings ist in vielen blockchain-Projek-
ten die maximale anzahl der belohnungs-
Wertmarkten begrenzt. damit miner wei-
terhin einen anreiz haben, transaktionen
zu neuen datenblöcken zu „verschwei-
ßen“, dürfen sie transaktionsgebühren er-
heben. für manche in der blockchain-szene
ist dies bereits ein geschäftsmodell.
bei der permanenten synchronisierung
sämtlicher Knotenrechner entsteht ein
enormer datenverkehr. Zudem erfordert
das generieren neuer blöcke extrem hohe
rechenleistung mit entsprechend hohem
stromverbrauch. daher eignet sich das de-
zentrale datenbankkonzept blockchain
nicht zum speichern großer datensätze.
Wo diese anfallen - etwa lagepläne in ei-
nem grundbuch -, müssten diese in eine
klassische datenbank ausgelagert werden. 

Smart Contracts ein nebeneffekt der
blockchain-technologie ist die einbindung
intelligenter Verträge, so genannter smart
Contracts. es können also nicht nur besitz-
verhältnisse in der fälschungssicheren da-
tenbank dokumentiert werden. Vielmehr
kann auch eine Übertragung von eigentum
vorgesehen werden, die automatisch ab-
läuft, wenn bestimmte bedingungen erfüllt
sind. ob dies der fall ist, prüft aber nicht
mehr ein mensch, sondern die blockchain
selbst nach vorprogrammierten regeln.
blockchain ist lediglich eine technik, und
daher existieren zahllose blockchain-Pro-
jekte. deren unbestrittene stärke liegt da-
rin, geld zu verwalten und geld zu transfe-
rieren. nicht von ungefähr sind banken als
erste auf diese technologie aufmerksam
geworden. daher gibt es mittlerweile zahl-
lose virtuelle Währungen. 

Nachweis des Führerscheins auch für
die öffentliche Verwaltung eignet sich die
blockchain-technologie. erste anwen-
dungsfälle werden gerade entwickelt. der
kommunale it-dienstleister regio it bei-
spielsweise arbeitet mit Partnerunterneh-
men an einem Projekt „führerschein-Vali-
dierung“. die frage stellt sich etwa bei
mietwagen. Wer einen solchen nutzen will,
muss bekanntlich neben dem Personalaus-
weis den führerschein vorlegen. mieten

und fahren darf nur, wer gültige dokumen-
te vorweisen kann. 
das macht die transaktion umständlich, weil
ein persönlicher Kontakt nötig ist. einfacher
wäre es, wenn das mietwagen-unterneh-
men die informationen über die gültigkeit
der fahrerlaubnis online von der führer-
schein-stelle abrufen könnte. genau dafür
soll eine blockchain eingerichtet werden, die
unlöschbar sämtliche daten speichert, wer
wann einen führerschein erhalten hat, wann
dieser möglicherweise gesperrt wurde und
für wie lange. einsehbar wären diese daten
allerdings nur für akkreditierte mietwagen-
unternehmen, aber nicht für alle Welt. 
dies verweist auf ein grundproblem der klas-
sischen blockchain: sie ist öffentlich, und die
teilnehmenden sind darin nur anonym un-
terwegs. gerade in der Kommunalverwal-
tung ist aber häufig der schutz persönlicher
daten gefragt. Zudem muss es möglich sein,
den Kreis der nutzenden zu begrenzen. an
diesem Konzept einer privaten blockchain,
zu der jemand nur auf einladung Zugang er-
hält, wird noch gearbeitet. 

Register statt Dokumente in vielen be-
reichen des Wirtschaftslebens geht es um
berechtigungen und Zertifikate. bisher müs-
sen dafür jeweils dokumente vorgelegt wer-
den. eine Person muss nachweisen, dass sie
diejenige ist, die sie zu sein vorgibt - dafür
existiert der Personalausweis. ein Pilot oder
eine Pilotin muss nachweisen, dass er oder
sie ein bestimmtes flugzeug fliegen darf -
dafür gibt es Pilotenausweise. oder ein lkw,

der gefährliche stoffe geladen hat und diese
fracht in mehreren ländern nachweisen
muss. dafür gibt es frachtpapiere, ausge-
stellt von Zollbehörden.
in allen fällen könnte der Zugriff auf ein elek-
tronisches register die dokumente überflüs-
sig machen. auch entfiele die gefahr, dass
dokumente gefälscht werden. allerdings
wären die anforderungen an die manipula-
tionssicherheit extrem hoch. und dafür eig-
net sich die blockchain-technologie. 
Wie man damit Wegerechte beim Verlegen
unterirdischer leitungen verwalten kann, er-
probt gerade das softwareunternehmen
materna. die anforderungen sind enorm.
oft müssen hunderte grundstückseigen-
tümer/innen gefragt werden. diese können
zwar das Verlegen von leitungen nicht ver-
hindern, haben aber anspruch auf eine ent-
schädigung. Wem etwas zusteht und wer
wann wieviel bekommen hat - all diese in-
formationen lassen sich in einer blockchain
sicher speichern.

Fit für Energiehandel auch im energie-
bereich bieten sich anwendungsmöglich-
keiten für die blockchain. so werden immer
mehr strom-Konsumierende selbst zu Pro-
duzierenden, indem sie energie aus ihrer
privaten Photovoltaik-anlage an die nach-
barn abgeben oder ins netz einspeisen. 
dabei entsteht in kurzer Zeit eine Vielzahl
an daten, die für die spätere abrechnung 
von bedeutung sind. und wenn´s ums
geld geht, erwarten die menschen aller-
höchste sicherheit. die blockchain würde
hierbei die aufgabe einer neutralen abrech-
nungsstelle übernehmen. dabei schwingt
immer die erwartung mit, dass eine block-
chain weniger kostet. 
die Wuppertaler stadtwerde (WsW) haben
ein solches system im november 2017 online
geschaltet. auf der Plattform „talmarkt“

▲ Das Buch von Tiana Laurence aus 
der bekannten Reihe „… für Dummies“
des Wiley-VCH-Verlages informiert 
allgemein verständlich über Aspekte 
der Blockchain-Technologie - 1. Auflage 
Nov. 2017, 209 S., Softcover, ISBN: 
978-3-527-71439-1, 19,99 Euro 

▲ Die Wuppertaler Stadtwerke betreiben 
seit November 2017 eine Strombörse auf der
Grundlage von Blockchain
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(www.wsw-talmarkt.de) bieten regionale
stromproduzierende aus den Quellen solar-
energie, biomasse, Wind- und Wasserkraft
ihre „ernte“ an. endkund(inn)en überall in
deutschland können sich aus diesen Quellen
ein „energiemenü“ zusammenstellen. doku-
mentiert sind diese abmachungen manipu-
lationssicher in einer blockchain, die der
schweizer energiekonzern axpo entwickelt
hat. 
die WsW sind bei diesem Konzept nicht 
völlig außen vor. Zum einen erheben sie als
betreiber der blockchain von den nutzen-
den eine gebühr - von den direktvermark-
tenden vier euro pro monat. darüber hi-
naus stellen die WsW die stromversorgung
sicher, falls einmal alle regenerativen ener-
giequellen gleichzeitig in die Knie gehen.
für diesen fall springt das KWK-(Kraft-
Wärme-Kopplung)-Kraftwerk der Wupper-
taler abfallwirtschaftsgesellschaft gmbH
ein. 

Ziel Netzstabilisierung eine ähnliche 
anwendung plant die süddeutsche strom-
sharing-Plattform sonnen (internet: www.
sonnenbatterie.de ). diese vertreibt akku-
speicher für Photovoltaik-anlagen und orga-
nisiert eine „stromtauschbörse“ unter ihren
Kund(inn)en in ganz deutschland. 
nun möchte der strommakler auch in das
geschäft mit der regelenergie zur strom-
netzstabilisierung einsteigen. die marsch-
route ist klar: Wenn aus erneuerbaren ener-
giequellen mehr strom erzeugt wird als
benötigt, oder die stromnetze den transport
zu den Verbrauchern nicht schaffen, müssen
als Puffer an der einen stelle zusätzliche
stromverbraucher zugeschaltet und an an-
derer stelle zusätzliche stromquellen akti-
viert werden. 
dafür eignen sich die akkuspeicher der Pho-
tovoltaik-anlagen. Portalbetreiber sonnen
will den daraus erwachsenden datenver-
kehr in einer blockchain organisieren. dort
würde also gemeldet, wann ein speicher
strom abgeben oder aufnehmen kann. Wird
dieses angebot tatsächlich zur netzstabili-
sierung benötigt, schaltet die blockchain
mittels smart Contract automatisch den
speicher ein. und all diese transaktionen
sind für die abrechnung fein säuberlich in
der blockchain dokumentiert. (mle) ◼

iele einsatzkräfte von feuerwehr und
rettungsdienst haben schon einmal

erlebt, wie ein ganz alltäglicher einsatz
plötzlich eskaliert. um die ursachen sol-
cher Übergriffe zu erforschen, hat die
ruhr-universität bochum im auftrag der
unfallkasse nrW, der komba gewerk-
schaft nrw, des nrW-ministeriums des in-
neren sowie des nrW-ministeriums für ar-
beit, gesundheit und soziales im frühjahr
2017 eine umfrage unter rund 4.000 mit-
gliedern der feuerwehren und rettungs-
dienste über erfahrungen mit gewalt im
dienst durchgeführt.
der städte- und gemeindebund nrW hat
bei seinen mitgliedskommunen für die
teilnahme an der umfrage geworben. ins-
gesamt beteiligten sich 812 einsatzkräfte
an der online-befragung, was einem
rücklauf von 18 Prozent entspricht. ende
Januar 2018 ist die wissenschaftliche 
studie „gewalt gegen einsatzkräfte der

feuerwehren und rettungsdienste in
nordrhein-Westfalen“ im institut der 
feuerwehr nrW in münster vorgestellt
worden. 
Von den teilnehmenden einsatzkräften im
rettungseinsatz - notärzte und -ärztin-
nen, notfallsanitäter/innen, rettungsas-
sistent(inn)en - gaben 26 Prozent an, in
den zurückliegenden zwölf monaten op-
fer körperlicher gewalt geworden zu sein.
92 Prozent wurden opfer verbaler gewalt,
und 75 Prozent der befragten im rettungs-
einsatz berichteten von einem nonverba-
len Übergriff. 

Selten im Brandeinsatz bei den ein-
satzkräften im brandeinsatz berichteten
zwei Prozent von körperlichen Übergriffen,
36 Prozent von verbalen Übergriffen und 
29 Prozent von nonverbalen Übergriffen.
einsatzkräfte im rettungseinsatz haben
somit ein höheres risiko, im rahmen ihrer

Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum deckt auf, dass ein Viertel
der Rettungsdienst-Einsatzkräfte Opfer körperlicher Gewalt und 
ein Großteil von diesen Zielscheibe verbaler Gewalt geworden sind

Gewalt gegenüber Rettungskräften
und Feuerwehrleuten 
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Weitere Informationen im Internet:

https://www.fokus.fraunhofer.de/
de/dps/ news/bclive 

www.wsw-talmarkt.de
www.sonnenbatterie.de
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tätigkeit opfer von gewalt zu werden. die
Übergriffe waren für die befragten in den
meisten fällen nicht vorhersehbar. in den
fällen körperlicher gewalt sahen 83 Pro-
zent der betroffenen den Übergriff nicht
kommen. unterschiede in der betroffen-
heit weiblicher und männlicher einsatz-
kräfte waren allerdings nicht festzustel-
len. 
Übergriffe auf rettungskräfte kommen in
mehr als 60 Prozent der fälle nachts vor
und häufiger in großen als in kleinen Kom-
munen. einsatzkräfte berichteten doppelt
so oft von Übergriffen in metropolen über
500.000 einwohner/innen als in großstäd-
ten mit 100.000 bis 500.000 einwohner/
innen. besonders betroffen waren zudem
innenstädte, sozial problematische Wohn-
viertel und bürgerliche Wohngebiete. 

Meist jüngere Männerdie täter waren
in der Hälfte der fälle zwischen 20 und 39
Jahren alt und zu rund 90 Prozent männ-
lich. die täter entstammen in überwiegen-
der mehrheit dem unmittelbaren umfeld
der Hilfesuchenden - Patient(inn)en, an-
gehörige, freunde. ein für die einsatzkräf-
te erkennbarer alkoholkonsum spielte in
44 Prozent der fälle von gewalt eine rolle. 
Überdies gaben mehr als 40 Prozent der
einsatzkräfte an, dass der täter nach ihrer
einschätzung einen migrationshinter-
grund hatte. Hierbei ist jedoch davon aus-
zugehen, dass die befragten einen solchen
migrationshintergrund des täters lediglich
anhand äußerer merkmale feststellen
konnten. eine einheitliche definition lag
nicht zugrunde.
etwa 80 Prozent der von verbaler und non-
verbaler gewalt betroffenen einsatzkräfte
meldeten den letzten Übergriff auf ihre
Person nicht. als grund gaben die befrag-
ten mehrheitlich an, dass sich an der situa-
tion nichts ändern würde, selbst wenn sie
von dem Vorfall berichteten, und dass die
situation für sie bagatellcharakter hatte.
Hingegen meldeten 70 Prozent der einsatz-
kräfte, die opfer körperlicher gewalt ge-
worden waren, diesen Übergriff. die Hälfte
der betroffenen einsatzkräfte gab an, dass
der meldeweg nicht eindeutig beschrieben
sei. (red) ◼

Denkmalrecht der Länder
und des Bundes

Kommentierungen, Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften. Von Prof. Dr. Ernst-Rainer Hönes und
Wolfgang Karl Göhner, vormals herausgegeben
von Prof. Dr. Rudolf Stich und Dr. h. c. Wolfgang
Burhenne unter Mitwirkung von Dr. Karl-Wilhelm
Porger, begründet von der INTERPARLAMENTA-
RISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT. 1/2017, Lose-
blattwerk einschließlich der 1. Lieferung, 4.010
Seiten, einschließlich 2 Ordnern, Abonnement
108 Euro. Zu bestellen beim Erich Schmidt Verlag 

Wie ist mit denkmälern umzugehen? eine Viel-
zahl von akteuren ist vom denkmalrecht 
betroffen: eigentümer eines unter schutz ge-
stellten objekts, architekten, die mit baumaß-
nahmen betrauten unternehmen und insbe-
sondere die zuständigen behörden. das Werk
denkmalrecht der länder und des bundes bie-
tet allen mit dem denkmalrecht befassten

• eine Zusammenstellung der relevanten
rechtsvorschriften der länder und des bun-
des,

• rechtsvorschriften und weitere materialien
des denkmalrechts der europäischen union,

• Übereinkommen und weitere materialien
des internationalen denkmalrechts sowie

• eine umfangreiche sammlung wichtiger ge-
richtsentscheidungen zum denkmalrecht.

das Handbuch stellt das denkmalrecht nicht
isoliert, sondern in seinen Wechselbeziehun-
gen vor allem zum bauordnungs-, natur-
schutz-, städtebau- und fachplanungsrecht
dar. die 1. lieferung 2017 enthält:

• den Kommentar zum bundeswaldgesetz
(bWaldg) sowie das neue

• Kulturgutschutzgesetz (Kgsg) und
• den bericht der bundesregierung über die

maßnahmen zur förderung der Kulturarbeit
gem. § 96 bundesvertriebenengesetz in den
Jahren 2013 und 2014.

az.: 20.7.1-002/001 we

Datenschutzrecht
Kommentar, Bundesdatenschutzgesetz - Euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung - Daten-
schutzgesetze der Länder - Bereichsspezifischer
Datenschutz. Von Dr. jur. Lutz Bergmann, Re-
gierungsdirektor a. D., Dipl.-Verwaltungswirt
(FH) Roland Möhrle und Professor Dr. jur. Armin
Herb, Rechtsanwalt. Erschienen im Richard
Boorberg Verlag GmbH & Co KG; bestellung@
boorberg.de ; www.boorberg.de, Loseblatt-

werk, etwa 3.660 Seiten, 96 Euro einschl. 3 Ord-
nern und CD-ROM, ISBN 978-3-415-00616-4

der in Wirtschaft und Verwaltung anerkannte
Kommentar bietet zum komplizierten daten-
schutzrecht des bundes und der länder eine
umfassende und detaillierte darstellung auf ak-
tuellem stand. eine Vielzahl von diagrammen,
mustern und tabellen macht das datenschutz-
recht klar und verständlich.

alle Änderungen des bdsg vollständig kom-
mentiert, praxisgerechte Kommentierung des
bdsg unter berücksichtigung neuer entwick-
lungen (z. b. Cloud Computing) mit Checklis-
ten, Übersichten und schaubildern, text des
bundesmeldegesetzes, alle landesdaten-
schutzgesetze sowie das ldsg bW mit anmer-
kungen, multimedia und datenschutz: mit der
50. ergänzung neu bearbeitet, datenschutz-
gesetze der Kirchen, datenschutzvorschriften
aus allen büchern des sgb mit erläuterungen,
mit der 50./51. el: eu-datenschutz-grundver-
ordnung mit einer systematischen einführung
und einer synopse bdsg - eu-ds-gVo sowie
ersten Kommentierungen der eu-ds-gVo
(art. 1, 30 und 32) mit formularen für die Pra-
xis, arbeitshilfen und sachregister auf Cd-
rom.

die 52. ergänzungslieferung, erschienen am 13.
Juni 2017, ist auf dem stand märz 2017. diese
enthält u. a.: § 6 b bdsg: Änderungen aufgrund
des Videoüberwachungsverbesserungsgeset-
zes, § 32 bdsg: Überarbeitung der beschäftig-
ten-datenschutzregelungen, Änderungen des
Hessischen datenschutzgesetzes, Änderungen
beim telemediengesetz (tmg) durch das 2.
tmg-Änderungsgesetz, Änderungen beim
bundesmeldegesetz (bmg), textkorrekturen
des eu-gesetzgebers bei der eu-ds-gVo. Wei-
tere Kommentierungen zur eu-ds-gVo im teil
iX: art. 2 sachlicher anwendungsbereich (mit
gesetzgebungs-Übersicht), art. 28 auftragsver-
arbeiter: mit Übersicht sowie mustervertrag,
art. 35 datenschutz-folgenabschätzung: mit
Prüfschema und Checkliste, art. 36 Vorherige
Konsultation der aufsichtsbehörde, art. 59 tä-
tigkeitsbericht der aufsichtsbehörden.

az.: 17.17

Straßenreinigung und
Winterdienst in der 
kommunalen Praxis
Von Dr. Manfred Wichmann, 8., neu bearbeitete
und erweiterte Auflage 2018, 823 Seiten, fester
Einband, 104 Euro. ISBN 978-3-503-17643-4,
ERICH SCHMIDT VERLAG, Bestellmöglichkeit

Der Abschlussbericht
steht im Internet 

unter www.
kriminologie.

ruhr-uni-bochum.de
zum Herunterladen 

bereit.
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online unter http://www.esv.info/978-3-503-
17643-4 

dieses nunmehr in 8. auflage erscheinende stan-
dardwerk schildert neben einer umfassenden
darstellung der komplizierten rechtslage von
straßenreinigung und Winterdienst die daraus
resultierenden schwierigkeiten des kommuna-
len alltags und beschreibt möglichkeiten zu
ihrer Klärung. mit seinen zahlreichen beispielen
sowie Vertrags- und satzungsmustern ist das
buch ein kompetenter ratgeber und ein ideales
nachschlagewerk vor allem für mitarbeiter in
städten und gemeinden, die die vielfältigen
juristisch schwierigen und haftungsträchtigen
Probleme dieses rechtsgebiets lösen müssen.
Zusätzlich wendet es sich auch an den reini-
gungspflichtigen bürger - anhand der gut ver-
ständlichen ausführungen können Privatperso-
nen ihre rechte und Pflichten erkennen und sich
dementsprechend verhalten.

die neu bearbeitete und erweiterte achte auf-
lage behandelt viele neue fälle und stellt ein-
zelne themen, besonders haftungsrechtlicher
art, vertieft dar. sie enthält die aktuellen ur-
teile und Veröffentlichungen. dr. manfred
Wichmann war Hauptreferent des städte-
und gemeindebundes nordrhein-Westfalen
sowie in der Kommunalfortbildung tätig und
durch zahlreiche fachpublikationen bekannt.

az.: 34.3 eh

Kommentar zum neuen
Architektenvertragsrecht
BKI-Kommentar mit Praxistipps von Experten
der Architektenkammern. Von Martin Kraus-
haar und Eric Zimmermann. Der neue BKI-Band
kann ab sofort beim BKI 4 Wochen kostenlos
zur Ansicht mit Rückgaberecht zum Preis von
49 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten bestellt
werden. Tel: 0711-954854-0, E-Mail: info@bki.
de; ISBN 978-3-945649-52-7

der bundestag verabschiedete im märz 2017
das gesetz zur reform des bauvertragsrechts
und zur Änderung der kaufrechtlichen män-
gelhaftung. das gesetz ist am 1. Januar 2018
in Kraft getreten. damit wird der architekten-
und ingenieurvertrag erstmals explizit im bgb
geregelt. insbesondere das Werkvertragsrecht
weist große Veränderungen für architekten
und ingenieure auf. erstmals finden sich re-
gelungen im bgb zur teilabnahme oder ge-
samtschuld, die ausschließlich für architekten
und ingenieure gelten. 

das fachbuch kommentiert diese Änderun-
gen. die für den architekten- und ingenieur-
vertrag wichtigsten Änderungen werden

prägnant und praxistauglich dargestellt und
bewertet. Zusätzlich erhalten anwender wert-
volle Hilfestellungen zu den auswirkungen.
die fachliche Qualität dieser Publikation ge-
währleisten anerkannte autoren. dazu zählen
rechtsreferenten, Justiziare und geschäfts-
führer der architektenkammern mit dem
schwerpunkt recht. Weitergehende informa-
tionen zur bKi-neuerscheinung „neues archi-
tektenvertragsrecht“ erhalten interessierte
unter www.bki.de/avr-2018. 

az.: 20.1.1.8-004/001

Arbeits- und Tarifrecht

André Mangion, Sven Brüggenhorst, Hartmut
Knack, Broschüre 200 Seiten, 17 x 24 cm, 24,90
Euro, ISBN 978-3-7869-1024-4, Maximilian 
Verlag, Ballindamm 17, 20095 Hamburg, 
presse@tamm-media.com

das vorliegende lehrbuch arbeits- und tarif-
recht wendet sich an lehrgangsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer an nordrhein-west-
fälischen studieninstituten. es soll mit ver-
ständlichen erläuterungen, praxisnahen 
beispielen und anschaulichen grafiken den
einstieg in die inhalte des fachs arbeits- und
tarifrecht erleichtern. das Werk eignet sich
aber auch für den Praktiker, der beruflich mit
arbeitsrechtlichen fragestellungen befasst ist
und seine theoretischen Kenntnisse auffri-
schen oder vertiefen möchte. aber auch für
alle, die einfach interesse an der thematik ha-
ben, sich schritt für schritt von den grundla-
gen bis zu den besonderheiten in das arbeits-
und tarifrecht einlesen möchten, ist dieses
lehrbuch die richtige Wahl. 

in seinem aufbau orientiert sich dieses lehr-
werk an den anforderungen der nordrhein-
westfälischen studieninstitute. es vermittelt
zunächst arbeitsrechtliche grundlagen und
stellt anschließend das arbeitsleben in seinem
„typischen“ Verlauf dar: beginnend mit der
anbahnung und dem Zustandekommen des
arbeitsvertrages, werden die rechte und
Pflichten der Vertragsparteien im bestehen-
den arbeitsverhältnis beschrieben. ergänzend
dazu wird erläutert, welche Konsequenzen
Pflichtverstöße nach sich ziehen. abschlie-
ßend wird dargestellt, wie und unter welchen
Voraussetzungen arbeitsverhältnisse been-
det werden können. aus dem inhalt: 

1. einleitung
2. grundlagen
3. Kollektives arbeitsrecht
4. beteiligungsrechte und -pflichten
5. anbahnung von arbeitsverhältnissen

6. begründung von arbeitsverhältnissen
7. rechte und Pflichten im arbeitsverhältnis
8. beendigung von arbeitsverhältnissen

das buch vermittelt durchgehend sowohl die
generellen gesetzlichen grundlagen als auch
die speziellen bestimmungen des tarifvertra-
ges für den öffentlichen dienst (tVöd-V). mit
zahlreichen beispielen, Prüfungsschemata
und Übungsfällen bietet dieses buch eine
wertvolle Hilfestellung bei der Vertiefung der
Kenntnisse und ermöglicht dadurch eine an-
forderungsgerechte Klausur- und Prüfungs-
vorbereitung.

az.: 14.0-8-004/003

Mehr Management 
in Regierung 
und Verwaltung
Entbürokratisierung von A bis Z. Buch von Peter
Eichhorn, 3. erweiterte Auflage 2017, karto-
niert, 497 Seiten, 35 Euro inkl. ges. MwSt., mit
5 s/w Abbildungen und 2 s/w Tabellen, Format:
241x169x26 mm, ISBN 978-3-8305-3795-3,
BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 

Von abwasserwirtschaft bis Zweckmäßigkeit
über Kommunale selbstverwaltung und
schattenhaushalt: dieses buch für bürger und
behörden enthält aktuelle und teilweise bri-
sante beiträge über den Kosmos des öffentli-
chen sektors. sie sind das ergebnis jahrzehn-
telanger beobachtungen, untersuchungen
und begutachtungen staatlicher und kommu-
naler tätigkeiten.
autor ist Prof. dr. dr. h. c. mult. Peter eichhorn,
emeritus der universität mannheim und ehe-
maliger Präsident der srH Hochschule berlin.
schon als student der betriebswirtschaftsleh-
re und später als lehrstuhlinhaber, rektor, de-
kan, gastprofessor, gutachter, berater, autor
und Herausgeber widmete er sich der Öffent-
lichen bWl. diese disziplin, deren bezeich-
nung er erstmals 1979 gebrauchte, befasst sich
mit „res publica“ (d. h. öffentlichen sachen)
aus betriebswirtschaftlicher sicht. 
seine entbürokratisierungs- und Verbesse-
rungsvorschläge erfolgen im rahmen gegebe-
nen rechts oder zielen auf rechtsänderungen.
adressaten dieses Handbuchs sind Politiker in
bund, ländern und gemeinden, leiter und
mitarbeiter von behörden, Politik-, rechts-,
Verwaltungs-, sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftler, studierende dieser disziplinen mit
interesse an Public & nonprofit management
sowie politisch aufgeschlossene bürger.

az.: 41.01
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und gemeinden nach maßgabe von straßen-
typen und teileinrichtungen, zur beteiligung
von Hinterliegergrundstücken bei aufwands-
verteilung, dem anwendungsbereich der tie-
fenbegrenzung sowie der missbilligungsgren-
ze bei ablösungsvereinbarungen. 

az. 34.1

Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen

Held/Winkel. Kommentar, 4. Auflage 2018,622
Seiten, gebunden, Format 16,5 x 23,5 cm, ISBN
978-3-8293-1322-3; 69 Euro, inkl. MwSt.

die Herausgeber: ministerialdirigent a. d.
friedrich Wilhelm Held und ministerialdiri-
gent Johannes Winkel, verfügen über langjäh-
rige erfahrungen in der leitung der abteilung
„Kommunale angelegenheiten“ im nord-
rhein-westfälischen innenministerium. die
autoren: beigeordneter und stadtkämmerer
a. d., finanzvorstand lars martin Klieve, mi-
nisterialrat a. d. detlev Plückhahn, oberkreis-
direktor und landrat a. d., rechtsanwalt 
dr. rudolf Wansleben, Hauptreferent beim
landkreistag nrW dr. markus faber, abtei-
lungsdirektor udo Kotzea und Präsident der
gemeindeprüfungsanstalt nrW a. d. Werner
Haßenkamp.
der Kommentar zur gemeindeordnung
nordrhein-Westfalen erläutert praxisnah die
regelungen dieser rechtsmaterie und gibt
antworten auf fragen aus der Praxis. der
Kompakt-Kommentar erläutert die gemein-
deordnung nordrhein-Westfalen aktuell, zu-
verlässig und praxisnah. berücksichtigt wur-
den alle nach dem erscheinen der 3. auflage
erfolgten rechtsänderungen. die neueste
rechtsprechung wurde ebenso berücksich-
tigt wie die aktuelle literatur. fragen aus der
Praxis wurden aufgegriffen und fanden ein-
gang in die erläuterung der betreffenden re-
gelung.
für die ehrenamtlich tätigen ratsmitglieder
wie für die angehörigen der hauptamtlichen
Kommunalverwaltung ist der handliche Pra-
xis-Kommentar eine wertvolle arbeits- und
orientierungshilfe im umgang mit den recht-
lichen rahmenbedingungen kommunaler
selbstverwaltung.

az: 13.0.2

Praxis der 
Kommunal-Verwaltung

Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommu-
nalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden,

Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung
inkl. 3 Online-Zugänge, auch auf DVD-ROM erhält-
lich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen
Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp,
Prof. Dr. Hans-Günter, Henneke, Dr. Klaus Klang,
Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky,
Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O.
Steger, Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe
Sponer, Johannes Winkel und Uwe Zimmermann.
KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wies-
baden, Postfach 3629, Telefon 0611-88086-10, Te-
lefax 0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de,
E-Mail: info@kommunalpraxis.de 

die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) lie-
ferung enthält:

538. nachlieferung | Januar 2018 | 79,90 euro

e 4 nW - förderprogramme für Kommunen
in nordrhein-Westfalen - von Christof gla-
dow, dipl.-Volkswirt: neben der aktualisie-
rung der beschriebenen fördermaßnahmen
werden weitere Programme aufgelistet, u. a.
„Kofinanzierung des bundesprogramms
´förderung zur unterstützung des breitband-
ausbaus in der bundesrepublik deutschland´
durch das land nordrhein-Westfalen“, "Pro-
gramm für rationelle energieverwendung,
regenerative energien und energiesparen -
progres.nrw - Programmbereich: Kommuna-
le Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen“, „förderung von maßnahmen der
Wasserwirtschaft für das Hochwasserrisiko-
management und zur umsetzung der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie“, „Zuwen-
dungen für maßnahmen gemäß § 96 des
gesetzes über die angelegenheiten der Ver-
triebenen und flüchtlinge“ und „förderung
der allgemeinmedizin in gemeinden, in de-
nen in Zukunft die hausärztliche Versorgung
gefährdet ist“.

g 9 - urheberrecht und kommunale Verwal-
tung - von dr. Klaus ritgen, referent beim
deutschen landkreistag berlin: der beitrag
wurde neu bearbeitet und erläutert das ur-
heberrecht in bezug auf die kommunale Ver-
waltung.

J 8 - das Wohngeld nach dem Wohngeldge-
setz - begründet von regierungspräsident
Heinz grunwald und ministerialdirigent dr.
bernd Witzmann, fortgeführt von ministeri-
alrat Herbert feulner: der beitrag wurde voll-
ständig aktualisiert.

K 9 - Personalausweis- und Passrecht des
bundes: die im beitrag abgedruckten texte
wurden aktualisiert.

az. 13.0.1-002/001

Das neue BGB-
Bauvertragsrecht
Von Dr. Johann Peter Hebel, Bundesanzeiger
Verlag, ISBN 978-3-8462-0687-4, rund 180 Sei-
ten, Softcover, 24,80 Euro inkl. MwSt.

am 09.03.2017 hat der bundestag die reform
des bauvertragsrechts abgeschlossen. die
neuregelungen gelten für alle ab dem 1. Janu-
ar 2018 abgeschlossenen Verträge und wer-
den gravierende Konsequenzen für die Praxis
haben. das einführungswerk „das neue bgb-
bauvertragsrecht“ zum neuen recht enthält
eine kompakte einführung, in der die grund-
züge der reform dargestellt werden. 
im Hauptteil sind allen geänderten Vorschrif-
ten systematisch die amtlichen begründun-
gen zugeordnet, sodass die den einzelnen re-
gelungen zugrunde liegenden erwägungen
des gesetzgebers im Zusammenhang nach-
vollzogen werden können. dieses Werk ist da-
mit für alle am bau beteiligten berufsgruppen
eine wichtige Hilfe im umgang mit den neuen
Vorschriften.

az.: 20.1.1.8-004/001 gr

Straßenbaubeiträge 

Von Rechtsanwalt Fachanwalt für Verwaltungs-
recht Professor Dr. Marcus Arndt. 1. Auflage
2017 XXVI, 438 Seiten. Broschur. 978-3-482-
66831-9; 54,90 Euro inkl. gesetzlicher MwSt.,
Lieferung versandkostenfrei, NWB Verlag
GmbH & Co. KG, Eschstr. 22, 44629 Herne

das straßenbaubeitragsrecht - verständlich und
strukturiert dargestellt. band 8 der reihe nWb
Praxishandbücher „Kommunale abgaben“ be-
handelt länderübergreifend das in den Kommu-
nalabgabengesetzen der länder zum teil sehr
unterschiedlich geregelte straßenbaubeitrags-
recht. Über die darstellung des anwendungs-
bereichs des straßenausbaubeitragsrechts, die
beitragserhebungspflicht (die eine Pflicht zum
erlass einer straßenausbaubeitragssatzung ein-
schließt), den Vorteilsbegriff, beitragsfähige
einrichtungen (anlagen) und beitragsfähige
maßnahmen geht es - entsprechend der syste-
matischen gliederung dieses rechtsgebiets -
zum beitragsfähigen aufwand sowie dessen er-
mittlung und Verteilung und der beitragserhe-
bung. die teilweise divergierende rechtspre-
chung wird dabei berücksichtigt. 
das Praxishandbuch enthält ein ausführlich
kommentiertes muster einer straßenbaubei-
tragssatzung. diese bietet u. a. Vorschläge zur
staffelung der anteile von beitragspflichtigen
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Die Gemeindeordnungen
und Kreisordnungen 
in der Bundesrepublik
Deutschland

Loseblattwerk, bearbeitet von Prof. Dr. Gerd
Schmidt-Eichstaedt, Fachgebietsleiter für Bau-
und Planungsrecht am Institut für Stadt- und
Raumplanung an der Technischen Universität
Berlin, mit Einführung, Bibliographie, Register
und ergänzenden Rechtsvorschriften. Text-
sammlung. Stand: Oktober 2017, Gesamtwerk
inkl. 20. Lieferung, 2. Auflage, ca. 1.668 Seiten,
179 Euro inkl. ges. MwSt., ISBN 978-3-17-
017945-5, Kohlhammer-Verlag

die loseblattsammlung enthält die gesetzes-
texte der gemeinde- und Kreisordnungen der
bundesrepublik deutschland. außerdem sind
andere relevante kommunalrechtliche Vor-
schriften der 16 bundesländer, insbesondere
die gesetze über die kommunale Zusammen-
arbeit, auszüge aus den landesverfassungen
sowie statistische angaben zu der kommuna-
len struktur der westlichen bundesländer ent-
halten. damit wird unternehmen, die von
kommunalen entscheidungen aus mehreren
bundesländern direkt betroffen sind, wie z. b.
banken oder unternehmen der energie-, Was-
ser-, abfall- und bauwirtschaft ermöglicht,
Vorschriften aus verschiedenen bundeslän-
dern in einem Werk nachzuschlagen. 

die nutzer der textsammlung aus landesbe-
hörden, Kommunen oder Verbänden erhalten
einen Überblick und Vergleichsmöglichkeiten
der wichtigsten kommunalrechtlichen rege-
lungen in allen bundesländern. das jeder lie-
ferung beigefügte umfangreiche Vorwort zu
der entwicklung im Kommunalrecht in den je-
weiligen bundesländern verschafft einen
schnellen Überblick über die zuletzt erfolgten
gesetzesänderungen. 

az.: 41 mu

Kommunalgesetze 
Nordrhein-Westfalen

Textsammlung, 2. Auflage. SV SAXONIA VER-
LAG für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH,
Lingnerallee 3, 01069 Dresden, Tel. 0351
48526-0, Telefax: 0351 4852661, E-Mail: of-
fice@saxonia-verlag.de, erschienen im Mai
2017, Broschüre, A5-Format, 316 Seiten, ISBN
978-3-944210-64-3, Preis 18,90 Euro (ab 5
Exemplaren 15,90 Euro je Stück), (zzgl. Porto-
und Versandkosten)

inhalt:

Verfassungsrechtliche grundlagen: grundge-
setz für die bundesrepublik deutschland
(auszüge), Verfassung für das land nordrhein-
Westfalen (auszüge), Konnexitätsausfüh-
rungsgesetz (Konnexag)

Kommunalverfassungsrecht: gemeindeord-
nung (go nrW), Kreisordnung (Kro nrW), ge-
setz über Kommunale gemeinschaftsarbeit
(gKg), Vo zur bestimmung der großen kreis-
angehörigen städte und der mittleren kreis-
angehörigen städte nach § 4 go nrW

Verbände und Versorgungskassen: gesetz
über den landesverband lippe, gesetz über
den regionalverband ruhr (rVrg), land-
schaftsverbandsordnung nrW (lVerbo), ge-
setz über die kommunalen Versorgungskas-
sen und Zusatzversorgungskassen nrW
(VKZVKg)

Kommunales Haushalts- und finanzwesen;
Kommunalabgaben: nKf einführungsgesetz
nrW (nKfeg nrW), gemeindehaushaltsver-
ordnung nrW (gemHVo nrW), gemeinde-
prüfungsanstaltsgesetz (gPag), Kommunal-
abgabengesetz nrW (Kag)

Kommunale unternehmen und eigenbetriebe:
Kommunalunternehmensverordnung (KuV),
eigenbetriebsverordnung (eigVo nrW)

Kommunalwahlen und bürgerentscheide:
Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlver-
ordnung (KWahlo - ohne anlagen), bürgerent-
scheid dVo

sonstige Vorschriften: bekanntmachungsver-
ordnung (bekanntmVo), entschädigungsver-
ordnung (entschVo), landesbeamtengesetz
(lbg) - §§ 118, 119

az: 13.0.1

Die Bezirksvertretung in
Nordrhein-Westfalen

Eine Bestandsaufnahme und Analyse im Hin-
blick auf Möglichkeiten und Grenzen einer Neu-
einteilung der Stadtbezirke, Reihe Wissenschaft
und Praxis der Kommunalverwaltung, von René
Schmelting. Band 17; 2016, 210 Seiten, karto-
niert, Format 16,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-8293-
1270-7; 39 Euro, inkl. MwSt., versandkosten-
frei, sofort lieferbar, KOMMUNAL- UND SCHUL-
VERLAG, 65026 Wiesbaden, Postfach 3629, Te-
lefon 0611 88086-10, Telefax 0611 88086-77,
www.kommunalpraxis.de , 
E-Mail: info@kommunalpraxis.de

die neuordnung von stadtbezirken be-
schäftigt in den kreisfreien städten nord-
rhein-Westfalens häufiger die Kommunal-
politik. die insbesondere bei einer
reduzierung der stadtbezirke zu beachten-
den rechtlichen grenzen zeigt diese arbeit
auf. darüber hinaus gibt sie einen Überblick
über die bezirklichen Kompetenzen.

die neuordnung der bezirkseinteilung ist im
nordrhein-westfälischen Kommunalrecht
nicht ausdrücklich normiert. enthalten sind
in § 35 go lediglich Vorgaben für die erstein-
teilung des stadtgebiets. aufbauend auf der
feststellung, dass eine neuordnung der
stadtbezirke durch den jeweiligen rat der
gemeinde grundsätzlich möglich ist, be-
fasst sich diese arbeit mit der frage, in wel-
chem umfang die gestaltungsmöglichkei-
ten des rates bei einer neuordnung durch
die Vorgaben zur ersteinteilung einge-
schränkt sind. Hierzu werden die Kriterien
sowohl rechtsdogmatisch erfasst, als auch
auf ihre materiell-rechtliche bedeutung hin
untersucht.

grundlage für die ausführungen zu den
grenzen der neuordnung der stadtbezirke
bildet die analyse der bezirklichen entschei-
dungs- und beteiligungsrechte. diese Kom-
petenzen stehen den bezirksvertretungen
in nordrhein-Westfalen kraft gesetzes zu
und sind aufgrund vielfach verwendeter un-
bestimmter rechtsbegriffe konfliktträchtig.
neben einer auseinandersetzung mit dem
Kompetenzumfang, befasst sich die arbeit
auch mit den folgen einer fehlerhaften be-
zirklichen beteiligung und beleuchtet die
bedeutung der bezirksverfassung für die in-
nerstädtische machtbalance.

mit dieser arbeit liegt nach der grundlegen-
den Änderung des Kommunalverfassungs-
systems („eingleisige Kommunalverfas-
sung“) in nordrhein-Westfalen wieder eine
monographische aufarbeitung wesentli-
cher bestimmungen der bezirksverfassung
in nordrhein-Westfalen vor. dies macht die
arbeit für Kommunalrechtler, mandatsträ-
ger und kommunale Verwaltungsbeamte
interessant.

rené schmelting ist nach dem studium an
der universität zu Köln und dem referenda-
riat im olg-bezirk düsseldorf seit 2011 als
rechtsanwalt tätig. Zunächst im bereich ar-
beitsrecht für eine mittelständische Kanzlei
in Köln, seit 2016 mit schwerpunkt umwelt-
recht bei der Kanzlei Wolter Hoppenberg in
Hamm.

az: 13.0.1 ◼
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nerstädte. bei einem besuch in der 40 Kilo-
meter südwestlich von Paris gelegenen
stadt unterzeichneten bürgermeister Kai
abruszat aus stemwede und seine franzö-
sische amtskollegin dominique bougraud
die Partnerschaftsurkunde. es gibt einige
gemeinsamkeiten zwischen stemwede
und lardy. so haben beide Kommunen ei-
ne ähnliche schul-, Wirtschafts- und sozi-
alstruktur. im rahmen der Partnerschaft
sollen sich vor allem Vereine und gruppen

regelmäßig austau-
schen und die Part-
nerschaft mit leben
erfüllen. erste inte-
ressensbekundungen
gibt es bereits. so hat
die stemweder-berg-
schule großes inte-
resse an einem schü-

leraustausch mit der französischen
Partnerkommune signalisiert.

Essen ein Jahr lang
Grüne Hauptstadt 

die stadt essen war 2017 grüne Haupt-
stadt europas und hat den titel am 20. Ja-
nuar 2018 offiziell an die niederländische
stadt njimegen weitergegeben. Kurz vor-
her zogen die Verantwortlichen eine posi-
tive bilanz: insgesamt 453 Projekte - davon
187 eigenprojekte, 56 tagungen und Kon-
ferenzen sowie 210 bürgerprojekte - wur-
den im dem Jahr realisiert. rund 200.000
besucher/innen kamen zu den Veranstal-
tungen. „es ist uns gelungen, essen als pul-
sierende, zukunftsfähige und moderne
grüne Hauptstadt europas zu präsentie-
ren, auf die die bürgerinnen und bürger zu
recht stolz sein können“, sagte essens
oberbürgermeister thomas Kufen zum
abschluss des Jahres. mehr informationen
gibt es auf der internetseite
https://www.essengreen.capital .

European Energy Award
für elf NRW-Kommunen
elf Kommunen in nordrhein-Westfalen
sind beim ersten bochumer Klimaforum
am 23. Januar 2018 mit dem european
energy award (eea) ausgezeichnet wor-
den. als einzige Kommune erhielt die stadt
bochum den award in gold. die stadt wur-
de bereits zum dritten mal für ihr vielfälti-
ges engagement geehrt. dazu gehören 

55. Jahrestag des 
Élysée-Vertrages 

deutschland und frankreich begehen den
55. Jahrestag des deutsch-französischen
freundschaftsvertrages, der am 22. Januar
1963 von Konrad adenauer und Charles de
gaulle unterzeichnet wurde. dieser gilt als
meilenstein in den beziehungen beider
länder, die sich lange als „erbfeinde“ sa-
hen. er begründete
die partnerschaftli-
che Zusammenar-
beit und ist ein
grundpfeiler der eu-
ropäischen integra-
tion. anlässlich des
Jubiläums haben
der deutsche bun-
destag und die französische nationalver-
sammlung in gemeinsamen sitzungen in
berlin und Paris eine Vereinbarung zur
stärkung der Zusammenarbeit vorgelegt.
bundeskanzlerin angela merkel und
frankreichs Präsident emmanuel macron
kündigten an, den Élysée-Vertrag noch in
diesem Jahr zu erneuern.

Wettbewerb zu fairem
und ethischem Handel

die europäische Kommission hat einen eu-
weiten Wettbewerb für städte gestartet,
die sich in besonderer Weise für fairen und
ethischen Handel einsetzen. an dem „eu 
Cities for fair and ethical trade award“ kön-
nen sich städte mit mehr als 20.000 ein-
wohner/innen beteiligen. die gewinner-
kommune erhält für den ausbau ihrer
aktivitäten eine finanzielle unterstützung
der Kommission sowie technische unter-
stützung des internationalen Handelszen-
trums, dem mitveranstalter des Preises.
sonderpreise gibt es zudem für die beste
Vergabepolitik, die größte innovations-
kraft, die beste internationale Zusammen-
arbeit sowie gegebenenfalls für die beste
Kleinstadt. teilnahmeschluss ist am 13.
april 2018, mehr informationen im internet
unter http://www.trade-city-award.eu .

Partnerschaft zwischen
Stemwede und Lardy

die gemeinde stemwede und die franzö-
sische stadt lardy sind nun offiziell Part-

EUROPA-
NEWS

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de

unter anderem die klimaangepasste stadt-
planung in einem neubaugebiet und die
förderung von bürger-energiegenossen-
schaften. Weitere auszeichnungen gingen
an bad berleburg, duisburg, everswinkel,
gelsenkirchen, Hamm, ibbenbüren, lipp-
stadt, moers, oberhausen und an den
Kreis soest. der eea ist ein europaweit an-
erkanntes Zertifikat für kommunale akti-
vitäten rund um Klimaschutz und energie-
effizienz.

EU-Projekttag an 
NRW-Schulen 

Was bedeutet es, in europa zu leben? Wie
soll europa mit den Herausforderungen
der Zukunft umgehen? Welche Chancen
und möglichkeiten bietet europa jungen
menschen? diese und weitere fragen ste-
hen im mittelpunkt des diesjährigen eu-
Projekttages am 4. mai 2018. bereits zum
zwölften mal werden schüler/innen in
deutschland mit Politiker(inne)n über ak-
tuelle europapolitische themen diskutie-
ren. das nrW-ministerium für schule und
bildung bittet interessierte schulen, ge-
plante aktionen und Vorhaben zum eu-
Projekttag bis zum 30. märz 2018 über die
anwendung „eu-Projekttag 2018“ des ge-
schützten schulverwaltungsbereichs des
bildungsportals anzumelden. das Portal
ist unter der internetadresse 
https://www.schulministerium.nrw.de/
bP/sVW erreichbar. 

Videowettbewerb 
„I live green“

die europäische umweltagentur und ihr
Partnernetzwerk laden alle europäer/in-
nen ein, ihre ideen zum schutz der umwelt
in einem Video festzuhalten. Wettbe-
werbsfilme können in den Kategorien
„nachhaltige ernährung“, „reine luft“,
„sauberes Wasser“ oder „minimierung des
abfallaufkommens“ eingereicht werden.
die gewinner/innen jeder Kategorie erhal-
ten jeweils einen geldpreis von 1.000 euro.
der Publikumspreis, über den im mai 2018
online abgestimmt wird, beläuft sich auf
500 euro. einsendeschluss ist der 31. märz
2018. mehr informationen finden sich im
internet unter https://www.eea.europa.
eu/about-us/competitions/i-live-green-
video-competition . ◼
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oVg nrW, beschlüsse vom 
14. dezember 2017 
- az.: 15 e 830/17, 15 e 831/17 -

mit beschluss vom 14. dezember 2017 hat
das oberverwaltungsgericht entschieden,
dass einem essener bürger kein anspruch
auf die aufstellung öffentlicher toiletten
im stadtgebiet zukommt. damit wurde die
erstinstanzliche entscheidung bestätigt,
die dem unter krankhaftem Harndrang lei-
denden mann im vorgelagerten Verfahren
die gewährung von Prozesskostenhilfe für
ein Klage- und ein eilverfahren versagt hat-
te. der anspruch auf Prozesskostenhilfe
hängt mit den erfolgsaussichten der sach-
verfahren zusammen.
der Kläger wollte die stadt essen verpflich-
ten, auf den Plätzen im stadtgebiet öffent-
liche, kostenfrei benutzbare toiletten zu
schaffen und kostenfreien Zugang zu vor-
handenen toiletten zu ermöglichen. Zur
ersten abhilfe verlangte er im eilverfahren
die aufstellung von dixi-toiletten.
Zur begründung führte das oVg aus, dass
es an den erfolgsaussichten in der sache
fehle und deshalb keine Prozesskostenhil-
fe gewährt werden könne. es gebe keine
rechtsvorschrift, auf deren grundlage der
antragsteller die aufstellung öffentlicher
toiletten von der stadt verlangen könne.
die regelungen der nordrhein-westfäli-
schen gemeindeordnung gäben dem 
bürger gerade keinen anspruch auf Her-
stellung bestimmter gemeindlicher ein-
richtungen. ein solcher anspruch sei hier
auch nicht ausnahmsweise aus den
grundrechten, insbesondere der men-
schenwürde, herzuleiten. 
dem antragsteller böten sich andere mög-
lichkeiten, seinen gesundheitlichen ein-
schränkungen zu begegnen, um sich in der
Öffentlichkeit aufhalten zu können. dass
die stadt essen das Ver-
richten der notdurft
auf Verkehrsflächen
und anlagen der stadt
per ordnungsbehördli-
cher Verordnung un-
tersagt habe, führe
ebenfalls nicht zu ei-
nem subjektiven
recht auf errichtung
öffentlicher toiletten.
der essener könne auch
nicht den kostenfreien

Mitwirkung bei der 
Steuer

Zu den Mitwirkungspflichten eines Steuer-
schuldners - hier einer GmbH - von Vergnü-
gungssteuer (Orientierungssatz)

oVg nrW, beschluss vom 27. Juli 2016
- az.: 14 a 1007/16 -

nachdem die Klage einer gmbH gegen die
Haftbarmachung für Vergnügungssteuer-
schulden erstinstanzlich abgewiesen wor-
den war, hat auch das oVg den antrag auf
berufungszulassung abgelehnt. das Vg
habe den sachverhalt ausreichend ermit-
telt. Vielmehr sei es sache des Klägers,
substantiiert darzulegen, warum trotz be-
achtung seiner Pflichten - der Pflichten
des geschäftsführers zur mittelvorsorge,
zur bildung bilanzieller steuerrückstellun-
gen und zu rechtzeitiger stellung eines in-
solvenzeröffnungsantrags - keine ausrei-
chenden mittel vorhanden gewesen sein
sollen. 
auch wenn das Vorliegen der Vorausset-
zungen für den erlass eines Haftungsbe-
scheids grundsätzlich die steuergläubige-
rin zu belegen habe, sei der potenzielle
Haftungsschuldner auf anforderung der
steuergläubigerin verpflichtet, an der fest-
stellung der grundlagen für den erlass ei-
nes Haftungsbescheides mitzuwirken bzw.
diesbezüglich auskünfte zu erteilen (§ 12
abs. 1 nr. 3 buchst. a Kag i. V. m. § 90 abs. 1
ao). Werde diese mitwirkungspflicht 
verletzt, kann dies gegen den potenziellen
Haftungsschuldner verwertet werden. Hier
habe der Kläger - der ehemalige geschäfts-
führer - der sache nach eine mitwirkung ab-
gelehnt. 
der Kläger als geschäftsführer der steuer-
schuldenden gesellschaft war zur ord-
nungsgemäßen buchführung (§ 12 abs. 1
nr. 4 buchst. a Kag i. V. m. § 140 ao und §
41 des gesetzes betreffend die gesell-
schaften mit beschränkter Haftung) und
zur sicherstellung der aufbewahrung und
Verfügbarkeit der geschäftsunterlagen
verpflichtet. dazu gehört nach § 239 abs.
2 des Handelsgesetzbuchs die vollständi-
ge, richtige, zeitgerechte und geordnete
erfassung aller geschäftsvorfälle. auf das
fehlen entsprechender unterlagen kann
der Kläger sich daher nicht berufen.

seine einwände,
die gemeinde
hätte die steuer
im Wege der
s t e u e r s c h ä t -
zung früher
festsetzen kön-
nen oder Vo-
rauszahlungen
erheben kön-
nen, führten zu
nichts. richtig
sei, dass ein mit-
verschulden der
gemeinde an
der entstehung
des steuerscha-
dens im rahmen der ermessensausübung
beim erlass des Haftungsbescheids nach §
12 abs. 1 nr. 4 buchst. b Kag i. V. m. § 191
abs. 1 satz 1 ao von bedeutung sein kann.
ein etwaiges mitverschulden der gemein-
de könne allerdings nur dann im rahmen
der ermessensausübung berücksichtigung
finden, wenn es gegenüber dem Verschul-
den des Haftungsschuldners deutlich
überwiegt. liegt sogar eine vorsätzliche
Pflichtverletzung des Haftenden vor, ist
ein etwaiges mitverschulden der gemein-
de von vornherein unbeachtlich. 
abgesehen davon, dass der Kläger mit der
nichtabgabe der steuererklärungen einen
vorsätzlichen Pflichtenverstoß begangen
habe, sei auch ein gemeindliches mitver-
schulden nicht feststellbar. die möglich-
keit der schätzung nach § 12 abs. 1 nr. 4
buchst. b Kag i. V. m. 162 abs. 1 ao bezwe-
cke, eine steuerfestsetzung auch dann zu
ermöglichen, wenn die besteuerungs-
grundlagen mit den sonst gegebenen mit-
teln der sachverhaltsaufklärung (hier ins-
besondere der steuererklärung) nicht
festgestellt werden können. die schät-
zungsmöglichkeit bezwecke aber nicht, ei-
ne steuerfestsetzung vor abgabe einer
steuererklärung zu ermöglichen, um einer
eventuellen späteren insolvenz zuvorzu-
kommen.

Aufstellung öffentlicher
Toiletten
Kein individueller Anspruch auf die Aufstel-
lung öffentlicher Toiletten (Orientierungs-
satz)

GER ICHT
IN KÜRZE

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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Zugang zu bereits vorhandenen toiletten
verlangen, weil der staat individuell zure-
chenbare leistungen der daseinsvorsorge
nicht kostenlos erbringen müsse.

Betrieb von Spielhallen

Während das Klageverfahren läuft, müssen
Spielhallen geduldet werden. (Orientie-
rungssatz)

Vg aachen, beschluss vom 
6. dezember 2017
- az.: 3 l 1932/17 -

die antragstellerin betreibt zwei spiel-
hallen in einer nordrhein-westfälischen 
gemeinde, wofür ab dem 1. dezember 2017
gemäß glücksspielstaatsvertrag eine
glücksspielrechtliche erlaubnis erforderlich
ist. den entsprechenden erlaubnisantrag
beschied die gemeinde abschlägig und
kündigte an, die spielhallen schließen zu
wollen, soweit sie über den 30. november
2017 hinaus weiterbetrieben würden. der
hiergegen gerichtete eilantrag auf vorläu-
fige duldung der spielhallen war erfolg-
reich.
die antragstellerin habe im oktober 2016
eine glücksspielrechtliche erlaubnis bean-
tragt, die im november 2017 abgelehnt
worden sei. daraufhin habe die antragstel-
lerin ende november 2017 Klage erhoben
und den eilrechtsschutz betrieben. seit
dem 1. dezember 2017 sei die fortsetzung
des spielhallenbetriebs wegen des ablaufs
der bisherigen erlaubnis bzw. duldung for-
mell illegal und damit strafbar. 
bereits der beschriebene zeitliche ablauf
rechtfertige die gerichtliche eilanordnung -
so das gericht. die Versagung der erlaubnis
nur wenige tage vor ablauf der bisherigen
erlaubnis bzw. duldung und dem eintritt
der strafbarkeit des spielbetriebs führe
schon für sich genommen dazu, dass der
spielhallenbetrieb einstweilen zu dulden
sei, damit der antragstellerin das verfas-
sungsrechtliche recht auf effektiven
rechtsschutz gegen die Versagungsent-
scheidung erhalten bleibe. mit dem recht
auf eine - auch tatsächlich wirksame - 
gerichtliche Kontrolle sei es unvereinbar,
wenn der berechtigte schon bei einleitung
des gerichtlichen Verfahrens eine strafbar-

keit aufgrund gerade derjenigen behördli-
chen entscheidung fürchten müsse, deren
Überprüfung den gegenstand des ange-
strengten rechtsschutzverfahrens vor dem
Verwaltungsgericht bilde.
das gericht hat auch bedenken an der ar-
gumentation der stadt geäußert, die auf
das fehlen eines plausiblen sozialkonzepts
abgestellt hat. nach dem glücksspielstaats-
vertrag seien die Veranstalter und Vermitt-
ler von öffentlichen glücksspielen ver-
pflichtet, die spieler zu verantwortungs-
bewusstem spiel anzuhalten und der ent-
stehung von glückspielsucht vorzubeugen.
Zu diesem Zweck hätten sie u. a. sozialkon-
zepte zu entwickeln, mit welchen maßnah-
men den sozialschädlichen auswirkungen
des glückspiels vorgebeugt werden soll und
wie diese behoben werden sollen. die stadt
habe moniert, dass das zunächst vorgelegte
Konzept ein allgemeines Konzept sei, das
für alle spielhallen dieser unternehmens-
gruppe gelte. außerdem habe die antrag-
stellerin nicht dargelegt, dass sie alle be-
standteile ihres zuletzt vorgelegten sozial-
konzepts auch exakt umsetze. 
nach ansicht des gerichts dürfte die stadt
die anforderungen an die Qualität eines so-
zialkonzepts damit überspannt haben.
auch wenn die antragstellerin in der Ver-
gangenheit hinter ihrem im sozialkonzept
formulierten anspruch zurückgeblieben sei,
erscheine es dennoch zweifelhaft, ob des-
wegen die erlaubnis habe versagt werden
dürfen oder ob es als milderes mittel nicht
ausreichend gewesen wäre, die erfüllung
der angaben im sozialkonzept für die Zeit
ab erlaubniserteilung im Wege einer 
auflage sicherzustellen. ob diese annahme
des gerichts zutreffe, müsse im Klagever-
fahren geklärt werden - im rahmen des 
eilrechtsschutzes findet nur eine sog. sum-
marische Prüfung ohne weitere sachver-
haltsermittlung statt. offenbar hätten
auch andere bewerber um eine spielhallen-
erlaubnis die von der stadt gestellten ho-
hen anforderungen an ein sozialkonzept
nicht erfüllen können.
die fortsetzung des spielhallenbetriebs ab
dem 1. dezember 2017 könne damit für die
dauer des Klageverfahrens nicht mehr als
(formell) illegales glücksspiel im sinne des
§ 284 des strafgesetzbuches (stgb) ange-
sehen werden. 

gegen den beschluss ist eine beschwerde
zum oVg nrW möglich. ◼

Herausgeber 
Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen 
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
Telefon 02 11/45 87-1 
Fax  02 11/45 87-211
www.kommunen-in-nrw.de

Hauptschriftleitung
Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernd Jürgen Schneider

Redaktion
Martin Lehrer M. A. (Leitung)
Telefon 02 11/45 87-2 30
redaktion@kommunen-in-nrw.de
Barbara Baltsch
Debora Becker (Sekretariat)
Telefon 02 11/45 87-2 31

Abonnement-Verwaltung
Debora Becker
Telefon 0211/4587-231
debora.becker@
kommunen-in-nrw.de

Anzeigenabwicklung
Krammer Verlag Düsseldorf AG
Goethestraße 75 • 40237 Düsseldorf
Telefon 02 11/91 49-4 55
Fax 02 11/91 49-4 80

Layout
KNM Krammer Neue Medien
www.knm.de

Druck
D+L REICHENBERG GmbH
46395 Bocholt

Gedruckt auf 
chlorfrei gebleichtem Papier

Themenschwerpunkt 
April 2018:
Denkmalpflege

Die Zeitschrift erscheint monatlich mit Doppelnummern
im Februar und Juli. Das Abonnement (Einzelpreis 78 €
komplett, elektronisch 49 €, Mindestlaufzeit 1 Jahr) ist
unbefristet und kann jederzeit begonnen werden. Be-
stellungen nur beim Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Str. 199-201, 40474 Düsseldorf, Inter-
net: www.kommunen-in-nrw.de . Jedoch kann das
Abonnement innerhalb der ersten zwölf Monate mit ei-
ner Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden.
Ansonsten verlängert es sich bis zum Ende des laufen-
den Kalenderjahres. Wird es dann nicht bis zum 30.11.
- wirksam zum 31.12. - gekündigt, verlängert es sich
um ein weiteres Kalenderjahr und bleibt dann jeweils
mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende künd-
bar. Die Abonnementgebühr wird - bei Abo-Beginn im
laufenden Kalenderjahr - anteilig für die dann noch be-
zogenen Hefte sowie jeweils im 1. Quartal für das ge-
samte Kalenderjahr in Rechnung gestellt. Wird das
Abonnement während des Kalenderjahres zum Ende
der Mindestlaufzeit gekündigt und ist bereits die volle
Jahres-Abonnementgebühr bezahlt, wird diese für die
nicht mehr bezogenen Hefte anteilig zurückerstattet.
Kein Buchhandelsrabatt. Die mit dem Namen des Ver-
fassers/der Verfasserin veröffentlichten Beiträge geben
dessen/deren persönliche Meinung wieder. Nach-
druck oder elektronische Wiedergabe nur 
mit Genehmigung der Schriftleitung. 

ISSN 0342-6106

Die Fachzeit schrift für Kommunal-und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen



40 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 7-8/2017

Kommunale Daseinsvorsorge  
durch optimal abgestimmte Prozesse
Nutzen Sie unsere 20-jährige Beratungserfahrung  
mit Kommunen in NRW

Kommunal Agentur NRW GmbH
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
Tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
fax: 0 211 / 4 30 77 – 22

info@KommunalAgenturNRW.de
www.KommunalAgenturNRW.de

       




